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Teil 1 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Fassung November 2009 

 
Allgemeiner Teil 
 
I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE UND KREDITINSTITUT 
 
A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung 
zwischen dem Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des Kreditinstituts. Vorrangig gelten Bestimmungen in 
mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 
 
(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im Folgenden im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes verstanden. 
 
2. Änderungen 
Z 2. (1) Änderungen der AGB oder des Girokontovertrages erlangen nach Ablauf von zwei Monaten ab der Verständigung des 
Kunden Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zum Kreditinstitut, sofern 
nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Verständigung des Kunden kann in 
jeder Form erfolgen, die mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart worden ist, insbesondere durch 
Benachrichtigung auf einem Kontoauszug. Eine mit dem Kunden getroffene Vereinbarung über den Zugang von Erklärungen 
des Kreditinstituts gilt auch für die Verständigung von Änderungen der AGB oder des Girokontovertrages. Hat der Kunde dem 
Kreditinstitut keine Anschrift bekannt gegeben und wurde auch keine Vereinbarung über die Zustellung getroffen, so ist der 
Aushang der geänderten AGB im Schalterraum des Kreditinstituts maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes gilt 
entsprechend. 
 
 (2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die Tatsache der Änderung der AGB oder des 
Girokontovertrages und darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf von zwei Monaten ab Verständigung 
als Zustimmung zur Änderung gilt. Für Kunden, die dem Kreditinstitut keine Anschrift bekannt gegeben haben, wird ein 
entsprechender Hinweis in den Aushang der geänderten AGB aufgenommen. 
 
(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB oder des Girokontovertrages hat der Kunde, der Verbraucher ist, 
das Recht, seinen Girokontovertrag vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. 
 
B. Abgabe von Erklärungen 
 
1. Aufträge des Kunden 
Z 3. (1) Aufträge sind schriftlich zu erteilen. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mittels Telekommunikation (insbesondere telefonisch, telegrafisch, 
fernschriftlich, mittels Telefax oder Datenfernübertragung) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur Durchführung solcher Aufträge 
ist das Kreditinstitut bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, wenn dies der Kunde mit dem 
Kreditinstitut vereinbart hat. 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Aufträge in jeglicher Form, die ihm im Rahmen einer Geschäftsverbindung mit einem 
Unternehmer erteilt werden, auf dessen Rechnung durchzuführen, wenn es ohne Verschulden zur Ansicht kommt, dass sie von 
diesem stammen, und der unwirksame Auftrag nicht dem Kreditinstitut zurechenbar ist. 
 
2. Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut 
Z 4. Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berechtigt, insbesondere bei mittels Telekommunikation erteilten 
Aufträgen, vor deren Ausführung je nach Lage des Falles auf dem gleichen oder auch einem anderen Kommunikationsweg eine 
Auftragsbestätigung einzuholen. 
 
3. Erklärungen des Kreditinstituts 
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine 
abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden oder Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich 
schriftlicher Bestätigung.  
Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern. 
 
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der 
Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoauszug), sofern mit ihm nicht die Abrufbarkeit oder Übermittlung auf 
elektronischem Weg vereinbart wurde. 
 
C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
 
Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines 
Beschlusses des Abhandlungsgerichts oder der Einantwortungsurkunde zulassen. Verfügungen eines 
einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-depot werden durch diese Regelung nicht 
berührt. 
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(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod des Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein 
Geschäftskonto erteilt wurden. Konten eines Unternehmers gelten im Zweifel als Geschäftskonten. 
 
D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 
 
1. Informationspflichten 
Z 7.(1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus, treffen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten Vereinbarung 
keine anderen als die in seinen Geschäftsbedingungen erwähnten Informationspflichten. Das Kreditinstitut ist daher – soweit 
keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über drohende Kursverluste, über den 
Wert oder die Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen 
oder gefährden könnten zu unterrichten, oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 (1), 31 und 32 Zahlungsdienste-Gesetz vorgesehenen 
Informationsverpflichtungen nicht.  
 
 
2. Ausführung von Aufträgen 
Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die Heranziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das 
Kreditinstitut durch Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für die 
sorgfältige Auswahl. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Aufforderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen den 
Dritten abzutreten.  
 
(3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro 
oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) für 
die ordnungsgemäße Ausführung der Überweisung bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 39a dieser 
Bedingungen). 
 
3. Haftung 
Z 9. Das Kreditinstitut haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Keinesfalls besteht eine Haftung für 
ungewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse, auf die das Kreditinstitut keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. 
Das Kreditinstitut trifft weiters keine Haftung, wenn der Schaden durch einen unabhängigen Dritten oder höhere Gewalt 
verursacht wurde. 
Gegenüber Unternehmern haftet das Kreditinstitut ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
 
E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
1. Einleitung 
Z 10. Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere die im Folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu 
beachten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche 
gegen das Kreditinstitut. 
 
2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 
a) Name oder Anschrift 
Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, 
wenn sie an die letzte dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. 
 
b) Vertretungsberechtigung 
Z 12. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder Änderungen einer diesem bekannt gegebenen 
Vertretungsberechtigung – einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungsberechtigung (Z 31 und 32) – unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und durch geeignete Urkunden nachzuweisen. 
 
(2) Eine dem Kreditinstitut bekannt gegebene Vertretungsberechtigung gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens oder 
einer Änderung im bisherigen Umfang weiter, es sei denn, dass dem Kreditinstitut das Erlöschen oder die Änderung bekannt 
oder aus grober Fahrlässigkeit unbekannt war. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn das Erlöschen oder die Änderung der 
Vertretungsberechtigung in einem öffentlichen Register eingetragen und eine diesbezügliche Veröffentlichung erfolgt ist. 
 
c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft 
Z 13. Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfähigkeit des Kunden sind dem Kreditinstitut unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine juristische Person, so ist auch deren Auflösung dem Kreditinstitut 
unverzüglich bekannt zu geben. 
 
3. Klarheit von Aufträgen 
Z 14. (1) Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulierung seiner Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. 
Abänderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen müssen ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein. 
 
(2) Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem 
Kreditinstitut gesondert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteilten Aufträgen außerhalb des Formulars, mitzuteilen. Dies gilt 
vor allem dann, wenn die Ausführung des Auftrags besonders eilbedürftig oder an bestimmte Fristen und Termine gebunden ist. 
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4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; Zahlungsinstrumente 
Z 15. Werden vom Kunden mittels Telekommunikation Aufträge erteilt oder sonstige Erklärungen abgegeben, so hat er 
geeignete Vorkehrungen gegen Übermittlungsfehler und Missbräuche zu treffen. 
 
Z 15a. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags 
an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung 
oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem 
benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der 
Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

• objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder  
• der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, oder 
• das beträchtlich erhöhte Risiko besteht, dass der Kunde seinen Zahlungspflichten im Zusammenhang mit einer mit 

dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie nicht nachkommt. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit zulässig - von einer solchen Sperre und deren Gründe in einer der mit dem Kunden 
vereinbarten Kommunikationsformen möglichst vor, spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 
 
5. Erhebung von Einwendungen 
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, wie zB Bestätigungen von ihm erteilter Aufträge, Anzeigen über deren 
Ausführung, Kontoauszüge, Depotaufstellungen, Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, sowie 
Sendungen und Zahlungen des Kreditinstituts auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen 
unverzüglich zu erheben. 
 
(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die angeführten 
Erklärungen und Leistungen des Kreditinstituts als genehmigt; das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei Beginn der Frist 
auf diese Bedeutung seines Verhaltens hinweisen. Hiefür genügt auch die Information mit einem Kontoauszug. 
 
(3) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung kann 
der Kunde nur dann eine Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach 
Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung hievon unterrichtet hat, es sei denn das Kreditinstitut hat dem Kunden die in Z 39 (8) dieser Bedingungen 
vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht in der mit ihm vereinbarten Form mitgeteilt oder 
zugänglich gemacht. Gegenüber Unternehmern verkürzt sich die vorstehend angesprochene Frist von 13 Monaten auf drei 
Monate. 
 
6. Benachrichtigung bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Z 17. Der Kunde hat das Kreditinstitut unverzüglich zu benachrichtigen, falls ihm regelmäßige Mitteilungen des Kreditinstituts 
(wie zB Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen) oder sonstige Mitteilungen oder Sendungen des Kreditinstituts, mit 
denen der Kunde nach Lage des Falles rechnen musste, nicht innerhalb der Frist, die üblicherweise für die vereinbarte 
Übermittlung zu veranschlagen ist, zugehen. 
 
7. Übersetzungen 
Z 18. Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinstitut auf Verlangen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die von 
einem gerichtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, vorzulegen. 
 
F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 
 
1. Erfüllungsort 
Z 19. Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume jener Stelle des Kreditinstituts, mit der das Geschäft abgeschlossen 
wurde. 
 
2. Rechtswahl 
Z 20. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut gilt österreichisches Recht. 
 
3. Gerichtsstand 
Z 21. (1) Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinstitut können nur beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der 
Hauptniederlassung des Kreditinstituts erhoben werden. Dieser Gerichtsstand ist auch für Klagen des Kreditinstituts gegen 
einen Unternehmer maßgeblich, wobei das Kreditinstitut berechtigt ist, seine Rechte auch bei jedem anderen örtlich und 
sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 
 
(2) Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Verbraucher bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gegebene 
allgemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind. 
 
G. Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1. Ordentliche Kündigung 
Z 22. (1) Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Dauer vorliegt, können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte 
Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen.  
 
Dies gilt insbesondere auch für die Kündigung von Girokontoverträgen mit Unternehmern. Bei Girokontoverträgen mit 
Unternehmern kommt § 30 Abs 4 Zahlungsdienstegesetz, der insbesondere die anteilige Rückerstattung im Voraus gezahlter 
Entgelte regelt, nicht zur Anwendung. 
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(2) Ein Kunde, der Verbraucher ist, kann einen Girokontovertrag jederzeit zum letzten Tag des laufenden Monats kündigen, 
wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag des 
folgenden Monats wirken. Das Recht zur Kündigung des Girokontovertrags anlässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen 
Änderung der AGB oder des Girokontovertrags bleibt unberührt. 
 
(3) Das Kreditinstitut kann einen auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Girokontovertrag mit einem Verbraucher unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die Kündigung muss in Papierform oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. 
 
2. Kündigung aus wichtigem Grund 
Z 23. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kreditinstitut und der Kunde ungeachtet anderweitiger 
Vereinbarungen die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 
 
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

• eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt 
und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist, 

• der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse oder sonstige wesentliche Umstände macht oder 
• der Kunde die Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann. 

 
3. Rechtsfolgen 
Z 24. (1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Teile davon werden daraus geschuldete Beträge 
sofort fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, das Kreditinstitut von allen für ihn übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 
 
(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kunden übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit Wirkung 
für den Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt des Eingangs erfolgte Gutschriften sofort rückzubelasten. Ansprüche aus 
Wertpapieren, insbesondere Wechsel und Scheck, können vom Kreditinstitut bis zur Abdeckung eines etwa vorhandenen 
Schuldsaldos geltend gemacht werden. 
 
(3) Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung weiter. 
 
II. BANKAUSKUNFT 
 
Z 25. Allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens werden, soweit keine 
Verpflichtung hiezu besteht, nur unverbindlich und gegenüber Unternehmern nur schriftlich erteilt. 
 
Z 26. entfällt 
 
Z 27. entfällt 
 
III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND DEPOTS 
 
A. Anwendungsbereich 
 
Z 28. Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im Folgenden für Konten getroffenen Regelungen auch für Depots. 
 
B. Eröffnung von Konten 
 
Z 29. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber seine Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem 
Namen oder der Firma des Kontoinhabers und einer Nummer geführt. 
 
C. Unterschriftsproben 
 
Z 30. Diejenigen Personen, die über das Konto verfügungsberechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben beim 
Kreditinstitut ihre Unterschrift zu hinterlegen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispositionen im Rahmen der Kontoverbindung 
mit dem Kunden aufgrund der hinterlegten Unterschriften zulassen. 
 
D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 
 
1. Verfügungsberechtigung 
Z 31. Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen 
befugt, deren Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz ergibt oder denen ausdrücklich und schriftlich eine Vollmacht zur 
Verfügung über dieses Konto erteilt wurde; sie haben ihre Identität und Vertretungsberechtigung nachzuweisen. 
Bei Vorsorgevollmachten genügt eine Vollmacht, die allgemein die Verfügung über die Konten des Vollmachtgebers umfasst. 
 
2. Zeichnungsberechtigung 
Z 32. (1) Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrücklich und schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der 
Zeichnungsberechtigte ist ausschließlich zur Vornahme und zum Widerruf von Dispositionen über die Kontoforderung befugt. 
 
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung 
und des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen Anlageziels des Depotinhabers zu kaufen und verkaufen. 
 
E. Besondere Kontoarten 
 
1. Subkonto 
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Z 33. Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. Selbst wenn diese mit einer Subbezeichnung versehen werden, ist 
dem Kreditinstitut gegenüber ausschließlich der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet. 
 
2. Treuhandkonto 
Z 34. Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber ausschließlich der Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt und 
verpflichtet. 
 
3. Gemeinschaftskonto 
Z 35. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet werden (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, 
insbesondere dessen Schließung und die Erteilung von Zeichnungsberechtigungen, können nur von allen Inhabern gemeinsam 
vorgenommen werden. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall durch einen eigens dazu Bevollmächtigten vertreten lassen. 
 
(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Inhaber zur ungeteilten Hand. 
 
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu 
disponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des 
gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz erhobenen gemeinsamen Anlageziels aller Depotinhaber zu kaufen und zu verkaufen. Sie 
wird jedoch durch den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle 
Mitinhaber gemeinsam berechtigt. 
 
(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen Kontomitinhaber widerrufen werden. 
Z 36. entfällt 
 
4. Fremdwährungskonto 
Z 37. (1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwährungskonto, so sind Überweisungen in der betreffenden 
ausländischen Währung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht ein anders lautender Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht 
kein Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut Geldbeträge in ausländischer Währung mangels ausdrücklicher 
gegenteiliger Weisung des Kunden in inländischer Währung gutschreiben. Die Abrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem 
der Geldbetrag in ausländischer Währung zur Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden kann. 
 
(2) Die Inhaber von Guthaben in ausländischer Währung tragen anteilig bis zur Höhe ihres Guthabens alle wirtschaftlichen und 
rechtlichen Nachteile und Schäden, die das im In- und Ausland unterhaltene Gesamtguthaben des Kreditinstituts in der 
entsprechenden Währung durch von dem Kreditinstitut nicht zu vertretende Maßnahmen oder Ereignisse trifft. 
 
F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 
 
Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils 
angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiter verzinst wird („Zinseszinsen“). 
Depotaufstellungen werden einmal jährlich erteilt. 
 
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-
/depotführenden Stelle bereit. 
 
 
IV. GIROVERKEHR 
 
A. Überweisungsaufträge 
 
Z 39. (1) Überweisungsaufträge müssen den Zahlungsdienstleister des Empfängers (Bankleitzahl bzw. Bank Identifier Code 
=BIC) und die Kontonummer bzw. die International Bank Account Number (=IBAN) enthalten. Diese Angaben stellen den 
"Kundenidentifikator" dar. 
 
(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck ist für das Kreditinstitut unbeachtlich. 
 
(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kreditinstitut begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten 
gegenüber dem Kreditinstitut. 
 
(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen 
Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, eingeräumter Rahmen) vorhanden ist. 
 
(5) Macht der Kunde weiter angehende Angaben als in Absatz 1 festgelegt, so wird der Überweisungsauftrag ausschließlich auf 
Grundlage des vom Kunden angegebenen Kundenidentifikators (Absatz 1) durchgeführt. 
 
(6) Beim Kreditinstitut eingelangte Überweisungsaufträge können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu einem 
Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden Geschäftstages ein. 
 
(7) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem 
Kunden vereinbarten Form über die Ablehnung, sofern möglich über die Gründe der Ablehnung und darüber informieren, wie 
der Überweisungsauftrag berichtigt werden kann, um die Durchführung künftig zu ermöglichen. Überweisungsaufträge, die das 
Kreditinstitut berechtigter Weise ablehnt, lösen die in Z 39a dieser Bedingungen vereinbarten Ausführungsfristen nicht aus. 
 
(8) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des 
Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 
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Ausführungsfristen 
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart festgelegten Zeitpunkten oder an einem Tag, der kein 
Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. 
Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.  
 
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines 
Zahlungsauftrages zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem der Kunde 
dem Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt des Eingangs. 
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei 
er am darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 
 
(3) Das Kreditinstitut stellt ab 1.1.2012 sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des 
Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
einlangt, bis zum 1.1.2012 gilt hierfür eine Frist von drei Geschäftstagen. Für in Papierform ausgelöste Zahlungsvorgänge 
werden die oben angeführten Fristen jeweils um einen weiteren Geschäftstag verlängert. Dieser Absatz findet nur auf 
Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) in Euro Anwendung. 
 
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, sondern auf eine andere 
Währung eines EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Absatz 3 angesprochene Ausführungsfrist vier Geschäftstage. 
 
 
B. Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Auch nach Auflösung des Girokontovertrages ist das Kreditinstitut 
berechtigt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem Konto bestehen. 
Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf 
dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 
 
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Überweisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das 
Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte gesondert ausweisen. 
 
(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In 
anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des 
Überweisungsauftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht 
zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfügung über die gutgeschriebenen 
Beträge verweigern. 
 
C. Gutschrift Eingang vorbehalten 
 
Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags des Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des 
Inkasso von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, Lastschriften, etc.) oder die auf das Konto des Kunden überwiesen 
werden sollen, dem Konto des Kunden gut, bevor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim Kreditinstitut eingelangt ist, 
so geschieht dies nur unter Vorbehalt des tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt 
auch dann, wenn der einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 
 
(2) Auf Grund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, 
wenn der Einzug oder die Überweisung gescheitert ist oder auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse eines 
Zahlungsverpflichteten, behördlicher Eingriffe oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die unbeschränkte 
Verfügungsmöglichkeit über den einzuziehenden oder überwiesenen Betrag nicht erlangen wird. 
 
(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gutgeschriebene Betrag im Ausland eingezogen oder vom Ausland 
überwiesen wurde und nach dem ausländischen Recht oder auf Grund einer mit ausländischen Kreditinstituten getroffenen 
Vereinbarung von dritter Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird. 
 
(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berechtigt, dem Kunden die Verfügung über die gutgeschriebenen 
Beträge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht beseitigt. 
 
D. Belastungsbuchungen 
 
Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchungen erst dann als Mitteilung über die Durchführung zu verstehen, 
wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen (siehe Z 39a (1) dieser Bedingungen) rückgängig 
gemacht wird.  
 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut 
hat schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. 
 
E. Einzugsermächtigungen und Lastschriftaufträge 
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Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Girokontos mit Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zulasten seines 
Girokontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein 
derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. 
 
(2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag des Kunden vor, von einem im Auftrag bestimmten 
Dritten eingezogene Beträge zulasten des Kontos des Kunden zu bezahlen („Lastschriftauftrag“), muss das Kreditinstitut dem 
Verlangen eines Kunden, der Verbraucher ist, die Belastung seines Kontos mit dem eingezogenen Betrag rückgängig zu 
machen, nachkommen. Dies gilt nicht, wenn das Kreditinstitut nachweisen kann, dass dem Kunden die Information über den 
anstehenden Einzug mindestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom Kreditinstitut oder vom Zahlungsempfänger in 
einer vereinbarten Form mitgeteilt oder zugänglich gemacht worden ist. Dem Kreditinstitut muss das Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung der Belastung binnen acht Wochen nach dem Tag der Kontobelastung zugehen. Unternehmer sind nicht 
berechtigt, ein derartiges Verlangen zu stellen.  
 
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein Lastschriftauftrag des Kunden vor 
(„Einzugsermächtigungsverfahren“), hat das Kreditinstitut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der 
Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden (auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zu 
machen, ohne weiteres zu entsprechen. 
 
(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung wird innerhalb von zehn 
Geschäftstagen entsprochen. 
 
V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND AUFWANDERSATZ 
 
A. Entgelt 
 
1. Grundsatz der Entgeltlichkeit 
Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen vom Kunden Entgelte, insbesondere Zinsen, Gebühren und 
Provisionen, zu verlangen. 
 
(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, die ohne Auftrag, aber im Notfall oder zum Vorteil des Kunden durchgeführt 
werden oder im Zusammenhang mit der Abwicklung der Verlassenschaft des Kunden vom Kreditinstitut erbracht werden. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für die einmalige Bereitstellung von Informationen an Verbraucher über das Kreditinstitut, über die 
Nutzung des Zahlungsdienstes, über Entgelte, Zinsen und Wechselkurse, über die Kommunikation, über Schutz- und 
Abhilfemaßnahmen, über Änderungen und Kündigung des Girokontovertrags und über Rechtsbehelfe, sofern die Bereitstellung 
in einer mit dem Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbarten Form erfolgt. 
 
(4) Absatz 1 kommt ferner nicht zur Anwendung auf Leistungen des Kreditinstituts an Verbraucher im Zusammenhang mit der 
Kündigung des Girokontovertrags durch den Kunden. 
 
2. Höhe der Entgelte 
Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, dessen Höhe das Kreditinstitut für 
bestimmte typische Leistungen in einem Preisaushang festlegen wird. Entgelte für Leistungen, die im Rahmen eines 
Verbraucherkreditvertrages oder Verbrauchergirokontovertrages erbracht werden, fallen nur dann an, wenn sie mit den Kunden 
vereinbart wurden. 
 
3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen sowie des Leistungsumfangs oder der Verzinsung 
Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Unternehmern Entgelte für Dauerleistungen (Zinsen, Kontoführungsgebühr etc.) 
unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, 
Veränderungen des Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen 
ändern. 
 
(2) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut erbrachten 
Dauerleistungen (ausgenommen Zinsen) jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der 
Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2005 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der Indexwerte Dezember des 
vergangenen Jahres mit Dezember des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte 
aus welchen Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in den Folgejahren nicht verloren gegangen. 
 
Zinssätze im Verbrauchergeschäft können gemäß einer mit dem Kunden gesondert zu vereinbarenden Anpassungsklausel 
geändert werden. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis dieser Anpassungsklausel in einem Verbraucherkreditvertrag 
bleibt unberührt. 
 
Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen Referenzzinsatz (wie zB den EURIBOR), so werden Änderungen 
unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Kunde wird über wirksam gewordene Änderungen des 
Zinssatzes spätestens im folgenden Kalenderquartal informiert. 
 
Entgeltsanpassungen nach den vorstehend in diesem Absatz (2) angesprochenen Anpassungsklauseln erfolgen im 
Verbrauchergeschäft frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
 
(3) Weitergehende Änderungen dieser Entgelte sowie des Leistungsumfangs oder der Verzinsung sind nur mit Zustimmung des 
Kunden möglich. Solche Änderungen werden zwei Monate nach Verständigung des Kunden über die vom Kreditinstitut 
gewünschte Änderung wirksam, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünschte Änderung sowie darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. Der Kunde, der Verbraucher ist, hat das Recht, seinen 
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Girokontovertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. 
 
B. Aufwandersatz 
 
Z 46. (1) Der Kunde trägt alle aufgrund der Geschäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen und nützlichen 
Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbesondere Stempel- und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, Kosten für 
Versicherung, Rechtsvertretung, Betreibung und Einbringung, betriebswirtschaftliche Beratung, Telekommunikation sowie 
Bestellung, Verwaltung und Verwertung oder Freigabe von Sicherheiten. Kann das Kreditinstitut eine Zahlungsanweisung des 
Kunden mangels Deckung nicht durchführen oder muss es aufgrund von Zwangsmaßnahmen Dritter gegen den Kunden tätig 
werden, ist es zur Einhebung eines angemessenen pauschalen Aufwandersatzes gemäß Aushang berechtigt. 
 
(2) Das Kreditinstitut darf diese Aufwendungen ohne Einzelaufstellung in einem Gesamtbetrag in Rechnung stellen, soweit der 
Kunde nicht ausdrücklich eine Einzelaufstellung verlangt. 
 
VI. SICHERHEITEN 
 
A. Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten 
 
1. Anspruch auf Bestellung 
Z 47. Das Kreditinstitut kann vom Kunden für alle Ansprüche aus der mit ihm bestehenden Geschäftsverbindung die Bestellung 
angemessener Sicherheiten innerhalb angemessener Frist verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt, 
befristet oder noch nicht fällig sind. 
 
2. Veränderung des Risikos 
Z 48. (1) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen 
den Kunden rechtfertigen, ist das Kreditinstitut berechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten innerhalb 
angemessener Frist zu verlangen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden 
nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen oder die vorhandenen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben 
oder zu verschlechtern drohen. 
 
(2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung von Sicherheiten nicht verlangt wurde. 
 
B. Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1. Umfang und Entstehen 
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art ein, die in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangen. 
 
(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, zB 
aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu 
diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine. 
 
Z 50. (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, 
einschließlich der Gemeinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, befristet oder noch nicht fällig sind. 
 
(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Absatz 1 bestehen, andernfalls mit dem Zeitpunkt des späteren Entstehens solcher Ansprüche. 
 
2. Ausnahmen vom Pfandrecht 
Z 51. (1) Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sachen und Rechte, die vom Kunden vor Entstehen des Pfandrechtes für die 
Durchführung eines bestimmten Auftrags gewidmet wurden, wie zB Beträge für die Einlösung eines bestimmten Schecks oder 
Wechsels, sowie zur Ausführung einer bestimmten Überweisung. Dies gilt jedoch nur so lange, als die Widmung aufrecht ist. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über 
Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung des 
Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 
 
(3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Vermögenswerte, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechtes dem 
Kreditinstitut als Treugut schriftlich offen gelegt hat oder die ohne den Willen des Kunden in die Innehabung des Kreditinstituts 
gelangt sind. 
 
C. Freigabe von Sicherheiten 
 
Z 52. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicherheiten freigeben, soweit es an diesen kein berechtigtes 
Sicherungsinteresse hat. 
 
D. Verwertung von Sicherheiten 
 
1. Verkauf 
Z 53. Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, wird das Kreditinstitut nach den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen durch Freihandverkauf zu diesem Preis verwerten. 
 
Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, wird das Kreditinstitut von einem Sachverständigen schätzen 
lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen 
angemessener Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten 
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Schätzwert als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft 
gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, 
die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung der 
besicherten Forderungen, ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 
 
2. Exekution und außergerichtliche Versteigerung 
Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exekutiv zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder 
Börsenpreis hat – außergerichtlich versteigern zu lassen. 
 
3. Einziehung 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren 
verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit 
dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem Wertverlust der als Sicherheit dienenden Forderung ist 
deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit 
der besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung. 
 
(2) Die Bestimmungen des Absatz 1 gelten nicht für Lohn- und Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Sicherheit für 
noch nicht fällige Forderungen bestellt wurden. 
 
4. Zulässigkeit der Verwertung 
Z 57. Selbst wenn der Erwerber den Kaufpreis nicht sofort bar zahlt, ist die Verwertung der Sicherheit durch das Kreditinstitut 
dennoch zulässig, sofern kein oder kein gleichwertiges Angebot mit sofortiger Barzahlung vorliegt und die spätere Bezahlung 
gesichert ist. 
 
 
E. Zurückbehaltungsrecht 
 
Z 58. Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an den Kunden wegen aus der Geschäftsverbindung entstandener 
Ansprüche zurückbehalten, auch wenn sie nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. Die Z 50 und 51 gelten 
entsprechend. 
 
VII. AUFRECHNUNG UND VERRECHNUNG 
 
A. Aufrechnung 
 
1. Durch das Kreditinstitut 
Z 59. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen Ansprüchen des Kunden, soweit sie pfändbar sind, und 
sämtlichen Verbindlichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzurechnen. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Aufrechnungsrechtes Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter 
über Guthaben aus Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine Aufrechnungserklärung zugegangen ist. Eine 
Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 
 
2. Durch den Kunden 
Z 60. Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut 
zahlungsunfähig ist, oder die Forderung des Kunden in Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich 
festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. 
 
B. Verrechnung 
 
Z 61. Das Kreditinstitut kann abweichend von den Bestimmungen des § 1416 ABGB Zahlungen zunächst insoweit auf 
Forderungen des Kreditinstituts anrechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt wurde, oder der Wert der bestellten Sicherheit 
die Forderungen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies 
gilt auch im Rahmen eines Kontokorrentverhältnisses. 
 
 
BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 
 
I. HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN WERTEN 
 
A. Anwendungsbereich 
 
Z 62. Die Bedingungen der Z 63 bis 67 gelten für Wertpapiere und andere Werte, selbst wenn sie nicht verbrieft sind. 
 
B. Art der Durchführung 
 
Z 63. (1) Das Kreditinstitut führt Aufträge seines Kunden zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren in der Regel als 
Kommissionär aus. 
 
(2) Vereinbart das Kreditinstitut mit dem Kunden hingegen einen Festpreis, so schließt es einen Kaufvertrag ab. 
 
(3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur Durchführungspolitik des Kreditinstitutes auf deren Grundlage das 
Kreditinstitut - mangels anderer Weisung - die Aufträge des Kunden durchführen wird. Über wesentliche Änderungen der 
Durchführungspolitik wird das Kreditinstitut den Kunden informieren. 
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(4) Das Kreditinstitut kann ihm zugekommene Aufträge zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren auch teilweise ausführen, 
wenn die Marktlage eine vollständige Durchführung nicht zulässt. 
 
C. Usancen am Ausführungsort 
 
Z 64. Für die Ausführung sind die am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und Usancen maßgebend. 
 
D. Zeitliche Durchführung 
 
Z 65. Ist der Auftrag für eine taggleiche Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist, so wird er für den nächsten Börsetag vorgemerkt. 
 
E. Fehlende Deckung 
 
Z 66. (1) Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpapiergeschäften ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine 
entsprechende Deckung vorhanden ist. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapiergeschäfte auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass der 
Kunde die Durchführung des Auftrages nur bei Deckung wünscht. 
 
(3) Schafft der Kunde trotz Aufforderung keine Deckung an, so ist das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden zum 
bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 
 
F. Auslandsgeschäfte 
 
Z 67. Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpapieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht der 
Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut dem Anteil, den das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am gesamten vom 
Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen Bestand an Wertpapieren der selben Art im Ausland entsprechend den jeweiligen 
Rechtsvorschriften und Usancen hält. 
 
G. Geschäfte in Aktien 
 
Z 68. Bei Geschäften in Aktien, deren endgültige Stücke noch nicht im Verkehr sind, haftet das Kreditinstitut weder für die 
Ausgabe der Stücke seitens der Aktiengesellschaft noch für die Möglichkeit einer Ausübung der Aktionärsrechte vor Ausgabe 
der Aktien. 
 
II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN WERTEN 
 
A. Depotverwahrung 
 
Z 69. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm erlegte Wertpapiere dem Depot des Begünstigten anzureihen. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren. Ebenso ist es ermächtigt, auf Namen lautende im Ausland 
ausgestellte Wertpapiere unter dem Namen des inländischen Verwahrers oder unter dem des Vertrauensmannes des 
ausländischen Verwahrers („nominee“) eintragen zu lassen. 
 
(3) Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unternehmer nur für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers. 
 
B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlosung, Kündigung 
 
Z 70. (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine und zieht deren 
Gegenwert ein. Neue Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheinbogen besorgt das Kreditinstitut ohne besonderen Auftrag. 
 
(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht das 
Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ oder im „Mercur“ Authentischer 
Verlosungsanzeiger erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- und 
Erträgnisanteilscheine ein. 
 
(3) Die Pflichten gemäß den Absätzen eins und zwei obliegen bei drittverwahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei 
auslandsverwahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht verpflichtet, die Nummern in Wertpapierrechnung gutgebrachter, 
insbesondere auch verlosbarer Wertpapiere, dem Kunden mitzuteilen; das Kreditinstitut bestimmt dann durch Verlosung, 
welchen Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen sind. Werden hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, so 
haben sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, jedoch nur so lange, als dies nach der ausländischen Übung der Fall 
ist. Wäre nach der ausländischen Übung mit anteilsmäßiger Verteilung der Einlösungsbeträge verloster Wertpapiere 
vorzugehen und wären hierbei die einzelnen Kunden verbleibenden Anteile in Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kunden, 
deren Anteile eingelöst werden, durch Verlosung zu ermitteln. 
 
C. Prüfungspflicht des Kreditinstituts 
 
Z 71. Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind, wird einmalig aus Anlass 
der Einlieferung beim Kreditinstitut von diesem an Hand der ihm zur Verfügung stehenden inländischen Unterlagen geprüft. Die 
Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapieren erfolgt auch nach Einlieferung. 
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D. Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen Maßnahmen 
 
Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von 
Bezugsrechten, Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, Arrosion und sonstige 
wichtige die Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird das Kreditinstitut, wenn hierüber eine Bekanntmachung im „Amtsblatt 
der Wiener Zeitung“ erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer 
rechtzeitig zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das 
Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst verfallende 
Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 
 
III. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN 
 
A. Art der Durchführung 
 
Z 73. Über Devisen und Valuten schließt das Kreditinstitut mit dem Kunden einen Kaufvertrag ab. Wird vereinbart, dass das 
Kreditinstitut als Kommissionär für den Kunden tätig wird, gelten die für das Kommissionsgeschäft im Abschnitt über den Handel 
in Wertpapieren getroffenen Regelungen sinngemäß. Ein allfälliger Selbsteintritt bedarf keiner ausdrücklichen Anzeige gemäß § 
405 UGB. 
 
B. Termingeschäfte 
 
Z 74. (1) Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom Kunden angemessene Zeit vor der Fälligkeit den Nachweis dafür 
verlangen, dass die vom Kunden geschuldete Leistung fristgerecht auf dem vereinbarten Konto einlangen wird. Wird dieser 
Nachweis nicht erbracht, oder steht aufgrund anderer Umstände fest, dass der Kunde seine Verpflichtungen nicht erfüllen wird, 
ist das Kreditinstitut berechtigt, auch schon vor der vereinbarten Fälligkeit zum bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft 
abzuschließen. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist – auch ohne vorherige Vereinbarung – berechtigt, eine Deckung für das Verlustrisiko zu verlangen, 
wenn sich dieses Risiko nach fachkundiger Beurteilung erhöht oder die Vermögenslage des Kunden verschlechtert hat. Die 
Deckung ist mangels anderer Vereinbarung in Geld zu erlegen. An den zur Deckung erlegten Werten besteht ein Pfandrecht 
zugunsten des Kreditinstituts. Wird die Deckung nicht erlegt, ist das Kreditinstitut berechtigt, zum bestmöglichen Kurs ein 
Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 
 
(3) Tätigt das Kreditinstitut gemäß Absatz eins oder zwei ein Glattstellungsgeschäft, so geht eine dabei entstehende 
Kursdifferenz zu Lasten bzw. zu Gunsten des Kunden. Alle auflaufenden Spesen trägt der Kunde. 
 
IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 
 
Z 75. Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. 
Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie zur 
Tilgung der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische Währung umzuwandeln, 
wenn 

• sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb 
angemessener Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt oder 

• aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertretender Umstände eine Refinanzierung in der 
fremden Währung nicht mehr möglich ist oder 

• der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird. 
 
V. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, WECHSEL- UND SCHECKVERKEHR 
 
A. Anwendungsbereich 
 
Z 76. Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks und sonstige Einzugspapiere (wie kaufmännische Anweisungen und 
Verpflichtungsscheine). 
 
B. Inkasso oder Ankauf 
 
Z 77. Derartige Papiere werden vom Kreditinstitut grundsätzlich zum Inkasso hereingenommen, außer es wurde deren Ankauf 
(Diskontierung) vereinbart. 
 
C. Rechtzeitigkeit der Aufträge 
 
Z 78. Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig eingehen, dass sie im regelmäßigen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme von 
besonderen Eilmitteln ausgeführt werden können. 
 
D. Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 
 
Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in Z 41 (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer mit dem 
vollen Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut angefallenen Spesen belasten; bei auf fremde Währung lautenden 
Papieren trägt der Kunde auch das Kursrisiko. 
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Z 80. In diesen Fällen sowie bei Rückbelastungen von „Eingang vorbehalten“ - Gutschriften (Z 41) verbleiben dem Kreditinstitut 
die wertpapierrechtlichen Ansprüche auf Zahlung des vollen Betrages mit Nebenforderungen gegen den Kunden und jeden aus 
dem Papier Verpflichteten bis zur Abdeckung eines aus einer solchen Rückbelastung entstandenen Schuldsaldos. 
 
Z 81. Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde 
liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen Rechte aus den zugrunde liegenden Geschäften einschließlich 
der damit zusammenhängenden Sicherheiten verlangen. Das Kreditinstitut braucht bei ihm zahlbar gestellte Papiere nur 
einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden rechtzeitig eingegangen und hinreichende Deckung vorhanden ist. 
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Teil 2 
 

 Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

A. Besondere Bedingungen für Bezugskarten 
Fassung November 2009 

   

Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Anwendungsbereich 
Diese Besonderen Bedingungen ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Sie gelten für die Verwendung von Bezugskarten, die die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich für die Benutzung  

• an Geldausgabeautomaten und bei bargeldlosen Zahlungen im Rahmen des Maestro Service (Abschnitt II)  
•  bei Zahlungen mit der elektronischen Geldbörse im Rahmen des Quick Service (Abschnitt III) 
•  im Selbstbedienungsbereich der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und anderer 

Kreditinstitute (Abschnitt IV) 
•  bei anderen Funktionen (Abschnitt V) 

ausgegeben hat.  
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist nicht verpflichtet, andere als die von ihr mit dem Kontoinhaber 
vereinbarten Funktionen der Bezugskarte zu ermöglichen.  
 
2. Ausgabe und Rückgabe der Bezugskarten  
Der Karteninhaber erhält von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich die Bezugskarte und – wenn für die 
vereinbarte Funktion benötigt - in einem verschlossenen Kuvert einen persönlichen Code. Die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist berechtigt, die Bezugskarte und den persönlichen Code an den Karteninhaber an dessen 
zuletzt bekanntgegebene Adresse zu versenden. Bezugskarte und persönlicher Code werden nicht gemeinsam versendet.  
 
Bezugskarten werden nur an natürliche Personen ausgegeben, die als Kontoinhaber oder Zeichnungsberechtigter über ein Konto 
der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich einzeln dispositionsberechtigt sind. Bei Gemeinschaftskonten 
erfordert die Ausgabe von Bezugskarten an Zeichnungsberechtigte die Zustimmung aller Kontoinhaber, die Ausgabe an einen 
Kontoinhaber ist ohne Zustimmung der anderen Kontoinhaber zulässig. Zeichnungsberechtigte, für die eine Bezugskarte 
ausgegeben wird, haben den Kartenantrag mit zu unterfertigen und damit die Geltung dieser Besonderen Bedingungen zu 
akzeptieren. 
 
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Bezugskarte sofort nach Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterfertigen. 
 
Die Bezugskarte ist bis zum Ende des Jahres gültig, das auf ihr vermerkt ist. Bei aufrechtem Kartenvertrag erhält der 
Karteninhaber rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine neue Bezugskarte. Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen 
Bezugskarte verpflichtet, für die gesicherte Vernichtung der alten Bezugskarte zu sorgen. Spätestens nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer ist die Bezugskarte zu vernichten. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist bei 
aufrechtem Kartenvertrag berechtigt, die Bezugskarte aus wichtigem Grund zurückzufordern und dem Karteninhaber eine neue 
Bezugskarte zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er endet jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung des 
Kontoinhabers. 
 
Sowohl der Kontoinhaber als auch der Karteninhaber können den Kartenvertrag jederzeit zum Letzten eines jeden Monats 
kündigen. Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, wirken erst zum ersten Geschäftstag 
des folgenden Monats.  
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Monaten kündigen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst 
werden.  
 
Bestehende Verpflichtungen des Konto- und Karteninhabers werden durch die Kündigung oder vorzeitige Auflösung nicht berührt 
und sind zu erfüllen. 
 
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto ausgegebenen Bezugskarten und bei Beendigung des 
Kartenvertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüglich zurückzugeben. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich ist berechtigt, nicht zurückgegebene Bezugskarten kostenpflichtig zu sperren und/oder einzuziehen. 
 
Laufende periodische Entgelte für die Verwendung der Bezugskarte werden dem Kontoinhaber, der Verbraucher ist, bei 
Beendigung des Kartenvertrags anteilig rückerstattet. Dies gilt nicht für einmal anlässlich der Ausgabe der Bezugskarte anfallende 
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Entgelte für die Erstellung und Ausfolgung der Bezugskarte. 
 
 
Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der Bezugskarte ist die Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein 
noch geladener Betrag für Zahlungen zu verwenden. 
 
Die Bezugskarten bleiben Eigentum der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. 
 
3. Kontoinhaber und Karteninhaber 
Die Besonderen Bedingungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem Inhaber eines Kontos, zu welchem Bezugskarten 
ausgegeben sind, sowie dem jeweiligen berechtigten Inhaber dieser Bezugskarte (Karteninhaber) einerseits und der PRIVAT 
BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich andererseits. Soweit im Folgenden Pflichten eines vom Kontoinhaber 
verschiedenen Karteninhabers geregelt werden, ist nicht nur der Karteninhaber verpflichtet, diese Bestimmungen einzuhalten, 
sondern auch der Kontoinhaber verpflichtet, für die Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Karteninhaber Sorge zu tragen 
und die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich für alle Schäden und Nachteile aus der Nichteinhaltung von 
Bestimmungen dieser Kundenrichtlinien durch den Karteninhaber schadlos zu halten. 
 
4. Entgelte 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist berechtigt, für die Bezugskarte und die damit verbundenen 
Funktionen dem Kontoinhaber die mit ihm vereinbarten Entgelte zu verrechnen. Für die Änderung dieser Entgelte gilt Ziffer 45 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die Entgelte werden bei 
Fälligkeit dem Konto angelastet. 
 
5. Verwahrung der Bezugskarte und Geheimhaltung des persönlichen Codes 
Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die Bezugskarte sorgfältig zu verwahren. Nicht sorgfältig ist 
insbesondere die Aufbewahrung der Bezugskarte in einem abgestellten Fahrzeug. Eine Weitergabe der Bezugskarte an dritte 
Personen ist nicht zulässig.  
 
Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht, insbesondere nicht auf der Bezugskarte, notiert werden. Der persönliche 
Code darf niemandem, insbesondere auch nicht Angehörigen, Mitarbeitern der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich, anderen Kontoinhabern oder anderen Karteninhabern bekannt gegeben werden. Bei der Verwendung des 
persönlichen Codes ist darauf zu achten, dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. Das Kuvert, in dem der persönliche Code 
dem Karteninhaber übermittelt wird, ist unverzüglich nach Erhalt zu öffnen und die Zusendung über den persönlichen Code 
unmittelbar nach Kenntnisnahme zu vernichten. 
 
6. Meldepflicht bei Abhandenkommen der Bezugskarte 
Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht autorisierter Nutzung der Bezugskarte hat der 
Karteninhaber bzw. der Kontoinhaber, unverzüglich sobald er davon Kenntnis erlangt, die Sperre der Bezugskarte wie 
nachstehend in Punkt 7. vereinbart zu veranlassen. Bei Abhandenkommen der Bezugskarte (zB Verlust oder Diebstahl) muss der 
Karteninhaber darüber hinaus eine Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde erstatten und diese auf Verlangen der PRIVAT 
BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich im Original oder in Kopie übergeben. 
 
7. Sperre, Limitsenkung  
Die Sperre einer Bezugskarte kann vom Kontoinhaber oder vom betreffenden Karteninhaber wie folgt beauftragt werden: 
 

• jederzeit telefonisch bei der dafür eingerichteten SperrHotline für Karten und Electronic Banking, deren 
Telefonnummer die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dem Kontoinhaber bekannt gegeben 
hat und die auf der Internet-Seite www.privatbank.at abrufbar ist, oder  

•  jederzeit über eine für diese Zwecke von der PayLife Bank GmbH eingerichtete Sperrnotrufnummer („PayLife-
Sperrnotruf“) (die Telefonnummer der Sperrnotrufnummer kann im Inland einer Aufschrift an jedem Geldausgabe-
automaten bzw. der Internetseite www.paylife.at entnommen und bei jedem Kreditinstitut erfragt werden), oder 

•  zu den jeweiligen Öffnungszeiten bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. 
 
In den oben genannten Fällen wird eine Sperre unmittelbar mit Einlangen des Sperrauftrags wirksam.  
Eine Sperre über den PayLife-Sperrnotruf bewirkt bis auf weiteres die Sperre aller zum Konto ausgegebenen Bezugskarten.  
 
Der Kontoinhaber ist berechtigt, die Aufhebung der Sperre von Bezugskarten bzw. einzelner Bezugskarten zu seinem Konto zu 
veranlassen. Nach vorgenommener Sperre wird eine neue Bezugskarte nur aufgrund eines schriftlichen Auftrages des 
Kontoinhabers erstellt. 
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist berechtigt, die Bezugskarte ohne Mitwirkung des 
Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu sperren, wenn  

(i)  objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Bezugskarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch 
genommen werden können, dies rechtfertigen; 

(ii)  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Bezugskarte besteht; oder 
(iii)  wenn ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Kontoinhaber seinen gegenüber dem Kreditinstitut aus der 

Verwendung 
der Bezugskarte entstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. 

In den Fällen (i) und (iii) ist die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich auch berechtigt, die zur Bezugskarte 
vereinbarten Limits ohne Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers herabzusetzen. 
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Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen und das Bezahlen mit der Elektronischen Geldbörse. 
 
8. Verwendung der Bezugskarte  
 
8.1. Verwendung durch den Karteninhaber oder unbefugte Dritte 
Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwendung der Bezugskarte erfolgen auf Rechnung des Kontoinhabers. Dies gilt 
insbesondere auch dann, wenn der Karteninhaber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unabhängig davon, ob das 
Rechtsgeschäft, das unter Verwendung der Bezugskarte geschlossen wurde, wegen der Minderjährigkeit des Karteninhabers 
gültig ist. 
 
Unternehmer haften für Schäden, die der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich aus der Verletzung der in 
diesen Bedingungen festgelegten Sorgfaltspflichten durch die Inhaber einer Karte, die zum Konto des Unternehmers ausgegeben 
wurde, bei jeder Art des Verschuldens des Karteninhabers betraglich unbegrenzt. 
 
8.2. Verwendung außerhalb der Vereinbarung mit der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
Im Falle der Verwendung der Bezugskarte für andere als die mit dem Kontoinhaber vereinbarten Funktionen haftet die PRIVAT 
BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich in keiner Weise für deren Funktion und allenfalls daraus resultierende 
Schäden. Dies gilt insbesondere auch für die allfällige Verwendung der Bezugskarte durch den Karteninhaber im Zusammenhang 
mit einer elektronischen Signatur. Der Karteninhaber wird alle Fragen, die eine derartige Verwendung der Bezugskarte betreffen, 
insbesondere die Auswirkungen des Verlusts der Bezugskarte oder ihrer Einziehung durch die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich auf die Signaturfunktion, direkt mit dem Anbieter der elektronischen Signatur klären. Die 
PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich kann diese Auswirkungen nicht berücksichtigen. 
 
9. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprüche, die sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und 
seinem Vertragspartner über Lieferungen und Leistungen ergeben, die der Karteninhaber unter Verwendung der Bezugskarte 
oder der Elektronischen Geldbörse bargeldlos bezahlt hat, sind direkt mit dem Vertragspartner zu klären. Dies gilt insbesondere 
auch für die Höhe des Rechnungsbetrages. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich übernimmt keine 
Haftung für die vertragskonforme Abwicklung des Grundgeschäftes durch den Vertragspartner. 
 
10. Verfügbarkeit der Systeme 
Achtung: Es kann insbesondere im Ausland zu technischen, nicht im Einflussbereich der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich liegenden Abschaltungen der Betriebssysteme kommen. Auch kann es durch 
Manipulationen Dritter zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeiten der Akzeptanzstellen kommen. Auch in solchen Fällen 
darf der persönliche Code nicht an Dritte weitergegeben werden. Es wird empfohlen, insbesondere auf Reisen auch andere 
Zahlungsmittel mitzuführen. In den genannten Fällen kann es auch zu Verzögerungen in der Kontobelastung kommen. 
 
11. Benachrichtigungspflichten des Karteninhabers 
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, falls er  

•  die Bezugskarte und/oder den persönlichen Code binnen drei Wochen ab ihrer Bestellung nicht erhalten hat, 
•  eine Mitteilung der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erhält, wonach dem Karteninhaber die 

Bezugskarte oder der persönliche Code bereits zugestellt worden sein sollte, dies tatsächlich aber nicht der Fall ist. 
 
12. Änderungen des Leistungsumfangs oder der Besonderen Bedingungen 
Änderungen  

•  des zur Bezugskarte vereinbarten Leistungsumfangs (einschließlich der vereinbarten Limits) oder 
•  des Kartenvertrags sowie der vorliegenden Bedingungen  

durch die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sind mit Zustimmung des Kunden möglich. 
 
Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Änderungen werden zwei Monate nach Verständigung des Kontoinhabers über die 
Änderung wirksam, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kontoinhabers bei der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich einlangt. Die Verständigung des Kontoinhabers kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im 
Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart worden ist. Eine mit dem Kontoinhaber getroffene Vereinbarung über den Zugang 
von Erklärungen oder Verständigungen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (zB brieflich oder mit 
Kontoauszug) gilt auch für das Angebot über Änderungen dieser Besonderen Bedingungen. Die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich wird den Kontoinhaber in der Verständigung darauf aufmerksam machen, dass  

• sein Stillschweigen nach Ablauf von zwei Monaten ab Erhalt der Verständigung als Zustimmung zur Änderung gilt und 
• der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, das Recht hat, den Kartenvertrag vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos 

fristlos zu kündigen. 
 

 
 

Bestimmungen für die Benützung der Geldausgabeautomaten und  
für bargeldlose Zahlungen im Rahmen des Maestro-Service 
 
1. Rechte des Karteninhabers 
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1.1. Bargeldbezug 
Das Maestro-Service ist ein weltweit verbreitetes Bargeldbezugssystem und bargeldloses Zahlungssystem, welches mit speziell 
ausgegebenen Zugangsinstrumenten Bargeldbezüge und/oder bargeldlose Zahlungen an gekennzeichneten Akzeptanzstellen 
ermöglicht.  
 
Der Karteninhaber ist berechtigt, an Geldausgabeautomaten im In- und Ausland, die mit einem auf der Bezugskarte 
angeführten Symbol gekennzeichnet sind, mit der Bezugskarte und dem persönlichen Code Bargeld bis zu dem mit dem 
Kontoinhaber vereinbarten Limit für Bargeldbehebungen zu beziehen. 
 
1.2. bargeldlose Zahlungen 
Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die mit dem auf der Bezugskarte angeführten Symbol gekennzeichnet sind (im 
folgenden „POS-Kassen“), mit der Bezugskarte und dem persönlichen Code Lieferungen und Leistungen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen (im folgenden „Vertragsunternehmen“) im In- und Ausland bis zu dem mit dem Kontoinhaber 
vereinbarten Limit bargeldlos zu bezahlen. Im Ausland kann an Stelle der Eingabe des persönlichen Codes die 
Unterschriftsleistung erforderlich sein. Der Karteninhaber weist durch Eingabe des persönlichen Codes und Betätigung der 
Taste „OK“ bzw. durch seine Unterschriftsleistung die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unwider-
ruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jeweilige 
Vertragsunternehmen zu zahlen. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich nimmt diese Anweisung 
bereits jetzt an. 
 
2. Limit 
Der Kontoinhaber und die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich vereinbaren, bis zu welchem Limit pro 
Zeiteinheit (zB täglich oder wöchentlich) unter Benützung der Bezugskarte 

•  Bargeld von Geldausgabeautomaten behoben sowie 
•  bargeldlos an POS-Kassen bezahlt 

werden kann. 
Für die in der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich selbst zur Verfügung stehenden 
Geldausgabeautomaten (siehe unten in Punkt IV.1.) können gesonderte Bezugsmöglichkeiten vereinbart werden, für die die 
vorstehend angesprochenen Limits nicht gelten. Behebungen im Rahmen dieser gesonderten Bezugsmöglichkeiten werden 
auch nicht auf den maximal im Rahmen des Maestro-Service behebbaren Betrag angerechnet. Dadurch ergibt sich eine 
Erhöhung des Gesamtrisikos des Kontoinhabers im Missbrauchsfall.  
 
Der Kontoinhaber ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, die Senkung des Limits bei der kontoführenden Stelle zu 
veranlassen.  
 
Für die Änderung des Limits durch die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich gelten die Punkte I.7. und 
I.12. dieser Besonderen Bedingungen.  

3. Kontodeckung 
Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits Bargeld von Geldausgabeautomaten, bargeldlose Zahlungen und 
das Laden der Elektronischen Geldbörse nur in dem Ausmaß beziehen bzw. vornehmen, als das Konto, zu dem die 
Bezugskarte ausgestellt wurde, die erforderliche Deckung (Guthaben und Überziehungsrahmen) aufweist.  
 
4. Abrechnung 
 
4.1. Kontoabbuchung 
Mit der Bezugskarte getätigte Bargeldbezüge und bargeldlose Zahlungen werden vom Konto abgebucht und in der mit dem 
Kontoinhaber für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt gegeben. Stellt sich nachträglich heraus, dass den 
Kontoinhaber keine Haftung trifft, wird die Kontobelastung rückgängig gemacht werden. 
 
4.2. Fremdwährung  
Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bargeldlosen Zahlungen an POS-Kassen im Ausland wird der jeweilige Betrag 
der ausländischen Währung wie folgt umgerechnet: 

• bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum jeweiligen Fixkurs; 
• bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion sind, zu dem 

Tagesverkaufskurs der PayLife Bank GmbH. 
Die Umrechnungskurse (Referenzwechselkurse) können bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
erfragt bzw. auf der Homepage der PayLife Bank GmbH. abgefragt werden. Der Kurstag für die Umrechnung ist der Tag, an 
dem die Verrechnungsstelle die Belastung von dem ausländischen Kreditinstitut erhält. Der Kurs sowie das Kursdatum und die 
Kurshöhe werden dem Kontoinhaber in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt gegeben. 
 
5. Falsche Bedienung eines Geldausgabeautomaten bzw. einer POS-Kasse 
Wird ein Geldausgabeautomat mehrmals, etwa durch Eingabe eines unrichtigen Codes, falsch bedient, kann die Bezugskarte 
von dem Geldausgabeautomaten aus Sicherheitsgründen eingezogen und unbrauchbar gemacht werden.  
 
Wird eine für die Durchführung einer bargeldlosen Zahlung vorgesehene POS-Kasse mehrmals, etwa durch Eingabe eines 
unrichtigen Codes, falsch bedient, kann die Bezugskarte von Mitarbeitern des Vertragsunternehmens eingezogen und 
unbrauchbar gemacht oder von der POS-Kasse automatisch gesperrt werden. 
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Ergänzende Bestimmungen für Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse  
im Rahmen des Quick-Service 
 
Soweit im Folgenden nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten für Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Rahmen des 
Quick- Service die Bestimmungen des vorstehenden Abschnitts II. 
 
1. Elektronische Geldbörse: 
Eine elektronische Geldbörse benötigt ein Speichermedium. Der auf der Bezugskarte angebrachte Mikrochip ist als ein solches 
Speichermedium geeignet. In die elektronische Geldbörse kann E-Geld im Sinne des E-Geldgesetzes (BGBl I 2002/45) geladen 
werden. Der Karteninhaber kann nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf diesem Mikrochip die elektronische 
Geldbörse des Quick-Services (im folgenden „Elektronische Geldbörse“) einrichten und verwenden. 
 
2. Laden der Elektronischen Geldbörse 
Der Karteninhaber kann die Elektronische Geldbörse an den mit dem Quick-Symbol gekennzeichneten Ladestationen laden. 
 
Das Laden kann erfolgen: 

• mit der Bezugskarte und persönlichem Code an Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion verfügen, 
• mit der Bezugskarte und persönlichem Code an Selbstbedienungsladestationen für das Quick-Service, 
• gegen Barzahlung bei jedem Kreditinstitut, das eine Ladestation für das Quick-Service bereithält. 

Zuhöchst können auf der Elektronischen Geldbörse EUR 400,00 geladen sein. Der jeweils geladene Betrag wird dem 
Karteninhaber beim Laden durch die Ladestation und beim Zahlen an den Kassen angezeigt. Laden an Geldausgabeautomaten 
und Selbstbedienungsladestationen ist nur mit Bezugskarten mit POS-Funktion möglich. 
 
Achtung: Durch Laden der Elektronischen Geldbörse verringert der Karteninhaber den Betrag, der ihm im Rahmen des 
Maestro-Service zur Bezahlung an POS-Kassen zur Verfügung steht. 
 
3. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse 
Mit einer geladenen Elektronischen Geldbörse können Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen an Kassen und 
Automaten im Inland, die mit dem Quick-Symbol gekennzeichnet sind, sowie im Internet ohne Eingabe des persönlichen Codes, 
ohne Unterschrift oder sonstige Identifikation bis zum geladenen Betrag bargeldlos bezahlt werden. Das Kreditinstitut muss 
nicht nachweisen, dass der Zahlungsvorgang authentifiziert war, ordnungsgemäß aufgezeichnet und verbucht wurde und nicht 
durch einen technischen Zusammenbruch oder eine andere Störung beeinträchtigt wurde. 
 
Durch Bestätigen der Zahlung mit der im jeweiligen Zahlungsablauf vorgesehenen Vorrichtung weist der Karteninhaber die 
PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unwiderruflich an, den vom Vertragsunternehmen in Rechnung 
gestellten Betrag an den Vertragsunternehmer zu zahlen, soweit dies im geladenen Betrag Deckung findet. Die PRIVAT BANK 
AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich nimmt die Anweisung bereits jetzt an.  
 
4. Keine Informationen nach Ausführung oder über die Ablehnung eines Zahlungsvorganges 
Kontoinhaber und Karteninhaber können die auf der Elektronischen Geldbörse gespeicherten Beträge an 
Geldausgabeautomaten oder anderen Ladestationen abrufen. Weitere Informationen über die Ausführung oder Nichtausführung 
von Zahlungsaufträgen zu Lasten des auf der Karte gespeicherten Quick-Guthabens erhalten weder der Kontoinhaber noch der 
Karteninhaber. 
 
5. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet 
Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet sind möglich. Dafür benötigt der Karteninhaber geeignete Hard- (zB 
Chipleser, Terminal) und Software. Über Anfrage wird die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich oder die 
PayLife Bank GmbH dem Karteninhaber solche Produkte bekannt geben. 
Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen, die auf ihren Webseiten die 
Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, im Internet bargeldlos bis zum geladenen Betrag zu begleichen.  
Zahlungsvorgänge werden vom System nur durchgeführt, wenn der Rechnungsbetrag nicht höher ist als der in der 
Elektronischen Geldbörse geladene Betrag. 
 
Der Karteninhaber hat nach jeder Transaktion den Stand seiner Elektronischen Geldbörse zu überprüfen und festzustellen, ob 
dieser den durchgeführten Transaktionen entspricht. Sollte dem nicht so sein, hat er sich mit dem Vertragsunternehmen in 
Verbindung zu setzen und Aufklärung zu verlangen. Führt dies zu keiner Klärung, so sind allfällige Differenzen unverzüglichder 
PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unter Angabe sämtlicher Transaktionsdaten zu melden. Eine 
Verletzung dieser Meldepflicht führt zu Schadenersatzpflichten oder zur Minderung von Schadenersatzansprüchen 
gegen die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.  
Das System bietet im Zusammenhang mit der Elektronischen Geldbörse auch die Möglichkeit, die letzten Zahlungen mit der 
Elektronischen Geldbörse sowie abgebrochene oder ungültige Zahlungsvorgänge anzuzeigen. 
 
6. Entladen der Elektronischen Geldbörse 
Die Elektronische Geldbörse kann entladen werden: 

•  an Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion verfügen, auf das Konto gegen Gutschrift; 
•  an Selbstbedienungsladestationen für Quick-Service auf das Konto gegen Gutschrift; 
•  bei jedem Kreditinstitut, welches über eine Ladestation verfügt, gegen Auszahlung von Bargeld. 

Kann die Elektronische Geldbörse aufgrund einer Beschädigung nicht entladen oder nicht mehr für Zahlungen verwendet 
werden, ist der allenfalls geladene Betrag bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich geltend zu 
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machen. Ergibt eine in der Folge durchgeführte Überprüfung, dass auf der Elektronischen Geldbörse vor der Unbrauchbarkeit 
ein Betrag geladen war, wird dieser dem Kontoinhaber gutgeschrieben. 
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist berechtigt bei jeder Barauszahlung die Identität der die 
Elektronische Geldbörse vorlegenden Person zu überprüfen. 
 
7. Gültigkeit der Elektronischen Geldbörse 
Die Elektronische Geldbörse ist so lange wie die Bezugskarte gültig. 
 
Nach Ablauf der Gültigkeit ist das Laden der Elektronischen Geldbörse nicht mehr möglich. 
 
Warnhinweis: Vor Vernichtung der Bezugskarte ist die Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein noch geladener 
Betrag für Zahlungen zu verwenden. 
 
Wenn nach Ablauf der Gültigkeit auf der Elektronischen Geldbörse noch ein Betrag geladen ist, ersetzt die PRIVAT BANK AG 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich diesen Betrag, wenn er innerhalb von drei Jahren nach Ablauf der Gültigkeit geltend 
gemacht wird. Danach ist dieser Anspruch verjährt. 
 
8. Abhandenkommen der Elektronischen Geldbörse 
Bei Abhandenkommen (zB Verlust, Diebstahl) der Elektronischen Geldbörse ist der geladene Betrag – wie entsprechendes 
Bargeld – verloren. Diese Beträge werden auch nicht erstattet. 
 
Aufgrund der technischen Gegebenheiten erfolgt keine Sperre der Elektronischen Geldbörse durch die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Eine vorgenommene Sperre der Bezugskarte bewirkt, dass die Bezugskarte nicht mehr 
zum Laden der Elektronischen Geldbörse verwendet werden kann. Es können aber weiterhin im Rahmen des geladenen 
Betrages Zahlungen vorgenommen werden. 
 
Der Karteninhaber ist daher verpflichtet, die Elektronische Geldbörse sorgfältig zu verwahren. Der auf der 
Elektronischen Geldbörse gespeicherte Betrag ist wie Bargeld zu betrachten. Eine dritte Person kann eine abhanden 
gekommene Elektronische Geldbörse ohne sich zu identifizieren, ohne Eingabe des persönlichen Codes oder ohne 
Unterschrift verwenden. 

 

 

Selbstbedienungsbereich 
 
Mit den von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ausgegebenen Bezugskarten können die in 
diesem Abschnitt angesprochenen Selbstbedienungsgeräte, die von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich während und auch außerhalb der Banköffnungszeiten zur Verfügung gestellt werden, bedient werden. Nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten steht dieses Service dem Karteninhaber auch bei anderen österreichischen PRIVAT 
BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zu Verfügung. 
 
1. Geldausgabeautomaten  
Für Geldausgabeautomaten, die außerhalb des Maestro-Service in der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich selbst zur Verfügung stehen, gelten die Regelungen des Abschnitts II. Wenn für die in der PRIVAT BANK AG 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich selbst zur Verfügung stehenden Geldausgabeautomaten gesonderte Bezugsmöglich-
keiten vereinbart werden, gelten dafür die für das Maestro-Service vereinbarten Limits nicht. Behebungen im Rahmen dieser 
gesonderten Bezugsmöglichkeiten werden auch nicht auf den maximal im Rahmen des Maestro-Service behebbaren Betrag 
angerechnet. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des Gesamtrisikos des Kontoinhabers im Missbrauchsfall.  
 
 
2. Kontoauszugsdrucker 
Wenn der Kunde mit der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich die Verwendung des 
Kontoauszugsdruckers vereinbart hat, gilt folgendes: 
 
Der Karteninhaber kann mit der Bezugskarte an den in der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
installierten Selbstbedienungsgeräten Auszüge zum Konto, zu dem die Bezugskarte ausgefolgt wurde, ausdrucken.  
 
Ungeachtet dieser Möglichkeit können Kontoauszüge im Einzelfall auch zugesandt oder bei der kontoführenden PRIVAT BANK 
AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich schalterlagernd hinterlegt werden. Nach einer bestimmten Anzahl von 
Bewegungen am Konto bzw. drei Monate nach dem letzten Kontoauszugsdruck wird automatisch ein Auszug gedruckt, der 
ebenso wie die eventuellen Beilagen zu den Buchungen am Konto und auch der Auszug zum Jahresabschluss je nach der mit 
dem Kontoinhaber getroffenen Vereinbarung am Schalter der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
abzuholen ist oder zugesandt wird.  
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haftet nicht für Schäden aus einer verspäteten, 
unsachgemäßen oder unterlassenen Abholung oder Zustellung. Mit Abholung/Abrufung mittels Kontoauszugsdrucker, jedenfalls 
aber mit Ablauf von sechs Wochen nach Bereitstellung, treten die Wirkung der Zustellung ein und es beginnen allfällige 
Reklamationsfristen zu den zugestellten Erklärungen und Nachrichten der Bank zu laufen. Den Kontoinhaber trifft die 
Obliegenheit der regelmäßigen Abholung/Abrufung mittels Kontoauszugsdrucker. 
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3. Selbstbedienungsterminals für Einzahlungen, Überweisungen und Kontoabfragen 
Mit Bezugskarten können in der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich aufgestellte Terminals für 
Einzahlungen, Kontoabfragen (einschließlich abgewickelter Transaktionen und vorgemerkter Aufträge) und 
Überweisungsaufträge bedient werden. Zur Erteilung von Überweisungsaufträgen über ein Selbstbedienungsterminal ist 
zusätzlich die Eingabe des persönlichen Codes erforderlich.  
 
Einzahlungen über die Selbstbedienungsterminals werden – ungeachtet der vom Terminal vorgenommenen ersten Prüfung – 
nur vorbehaltlich der späteren Prüfung der Echtheit der eingezahlten Banknoten entgegengenommen. 
 
Der bei Kontoabfrage an einem Terminal aufscheinende Kontostand kann als unverbindliche Avisi vorgemerkte 
Kontobewegungen beinhalten, die - auch wenn sie Gutschriften betreffen – jederzeit rückgängig gemacht werden können. 
Verbindlich sind nur die vereinbarungsgemäß schriftlich oder elektronisch bereitgestellten Kontoauszüge. 
 
Alle Überweisungsaufträge, die der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich über einen 
Selbstbedienungsterminal unter Verwendung der Bezugskarte und des persönlichen Codes erteilt werden, werden zulasten des 
Kontoinhabers ausgeführt, wenn entsprechende Deckung am Konto vorhanden ist und ein für diesen Zweck allenfalls 
vereinbartes Limit nicht überschritten wird. Punkt I.8. dieser Besonderen Bedingungen gilt auch für diese Funktion. Für die hier 
angesprochenen Überweisungsaufträge gelten die mit dem Kontoinhaber für das Maestro-Service vereinbarten Limite nicht.  

 

Sonstige Funktionen der Bezugskarte 
 
Bezugskarten werden auch als Nachweis der Berechtigung zur Abholung schalterlagernder Post verwendet. Die PRIVAT BANK 
AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist nicht verpflichtet, vor Ausfolgung der Post noch andere Identitätsnachweise zu 
verlangen.  
 
Bezugskarten, deren Unterfertigung durch den Karteninhaber vorgesehen ist, werden auch zur Prüfung von Unterschriften auf 
vom Karteninhaber der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich persönlich erteilten Aufträgen verwendet. 
Bei Barbehebungen des Karteninhabers bei einer anderen als der kartenausgebenden PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich wird die auszahlende PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
anhand einer solchen Bezugskarte die Unterschrift des Karteninhabers prüfen.  
 
Weitere Funktionen der Bezugskarte (etwa für den Zutritt zu Safes) sind zwischen der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und dem Kunden zu vereinbaren. 
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B. Scheckbedingungen 
Fassung 2005 

 
 
 
 
Für die Ausfolgung und Verwendung von Scheckvordrucken der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
gelten die folgenden Bedingungen: 
 
1. Reicht bei Vorlegung eines Schecks das Guthaben zur Einlösung nicht aus, so wird die Bank Teilzahlung nur dann leisten, 
wenn ihr für den besonderen Fall ein Auftrag dazu erteilt wurde. 
 
2. Der Kontoinhaber ist damit einverstanden, dass die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich aufgrund 
einer Anfrage einer anderen Bank eine Einlösungszusage abgeben und den entsprechenden Scheckbetrag bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Vorlegungsfrist des Schecks sperren darf. Derart gesperrte Schecks können innerhalb der gesetzlichen 
Vorlegungsfrist nicht widerrufen werden. 
 
3. Für alle Schäden, die der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dadurch entstehen, dass der 
Kontoinhaber oder ein Zeichnungsberechtigter schuldhaft, insbesondere durch sorglose Verwahrung der Scheckvordrucke, die 
missbräuchliche Verwendung, die Fälschung der Ausstellerunterschrift oder die Verfälschung von Schecks, Scheckvordrucken 
oder des Bestellscheinvordruckes durch Dritte 
ermöglicht, ist der Kontoinhaber der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ersatzpflichtig. 
 
4. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haftet nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden. 
 
5. Die Bank ist berechtigt, das Konto des Ausstellers mit dem Gegenwert von Schecks, die bei einer anderen als der bezogenen 
Bank eingereicht werden, mit Wertstellung einen Bankgeschäftstag vor der Vorlage des Schecks bei der bezogenen Bank zu 
belasten. 
 
6. Änderungen dieser Scheckdingungen werden dem Kontoinhaber schriftlich mitgeteilt und gelten als genehmigt, falls der 
Kontoinhaber nicht innerhalb der in der Mitteilung gesetzten Frist, die zumindest sechs Wochen betragen wird, schriftlich 
widerspricht. Der Kontoinhaber wird darauf in der Mitteilung über die Änderung hingewiesen werden. 
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C) Bedingungen für Electronic Banking-Leistungen und
Telefonservice-Leistungen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich
Fassung November 2009

1. Zweck

Die vorliegenden Bedingungen regeln ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich die Kommunikation zwischen dem Kunden und der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich auf elektronischem Weg („Electronic Banking“), dh über 
- die bei Abschluss der Teilnahmevereinbarung bekanntgegebenen Internetseiten der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich oder
- eine Datenkommunikationsleitung, über die der Kunde  auf eigene Kosten unter Verwendung eines von der PRIVAT BANK AG der 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellten  oder eines anderen “Multi–Bank Standard- Programms“ die 
Kommunikation mit dem Rechenzentrum der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich aufbauen kann.

Electronic Banking ermöglicht die Durchführung von Bankgeschäften (insbesondere von Zahlungsaufträgen zu den von der Teilnahme 
umfassten Konten) und die Abgabe anderer verbindlicher Erklärungen zwischen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich und dem Kunden. Electronic Banking kann auch für Erklärungen zum Abschluss und im Rahmen von Verträgen verwendet 
werden, die die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich mit ihrem Kunden abschließt bzw. abgeschlossen hat oder die 
sie dem Kunden mit Dritten (wie zB Bausparkassen oder Versicherungsgesellschaften)  vermittelt. Der Kunde hat für seine 
rechtsverbindlichen Erklärungen die in Punkt 4. vorgesehenen Identifikationsmerkmale in die dafür vorgesehenen Eingabefelder einzugeben. 

Die konkret im Rahmen von Electronic Banking verfügbaren Dienstleistungen werden bei Abschluss der Teilnahmevereinbarung bekannt 
gegeben. Die gegenständlichen Bedingungen gelten sinngemäß auch für Kunden, die fremde MBS-fähige Software verwenden (MBS = Multi 
Bank Standard). 

2. Voraussetzungen und Berechtigungen

Für die Verwendung des von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellten Electronic Banking ist 
ein Konto bzw. ein Wertpapierdepot samt Verrechnungskonto bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
erforderlich. 

Der oder die Inhaber des Kontos und die vom Kontoinhaber dazu autorisierten Zeichnungsberechtigten können im Rahmen ihrer 
vorgemerkten Berechtigungen über Electronic Banking Aufträge zum Konto erteilen oder Abfragen vornehmen. 

Der Kontoinhaber und die der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich benannten Zeichnungsberechtigten werden 
zusammen nachstehend als „Verfüger“ bezeichnet. 

Die technischen Einrichtungen, über die auf das von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking zugegriffen wird, müssen den technischen Spezifikationen entsprechen, die die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dem Kontoinhaber bei Abschluss der Teilnahmevereinbarung bekannt gibt. 

Die Datenfernübertragung mit der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich über Datenkommunikationsleitung setzt in der 
Regel den Einsatz eines Multi-Bank Standard-Programms mit den Funktionalitäten der neuesten Version des von der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich angebotenen Programms  voraus. Sollte die Teilnahme mit einer nicht von der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich bezogenen multibankfähigen Fremdsoftware  erfolgen, und diese Fremdsoftware eine Programm-
funktion bieten, welche bei der von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich angebotenen Software nicht realisiert ist, 
besteht kein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Funktionalität durch die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

3. Nutzungszeiten und Entgelte

Zum Zweck der Wartung der für das Electronic Banking erforderlichen technischen Einrichtungen der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich können vorübergehende Einschränkungen der Nutzung erforderlich sein. Sollten diese 
Einschränkungen zwischen 6:00 Uhr und 24:00 Uhr erfolgen müssen, wird die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
die  Kunden darauf nach Möglichkeit vorweg, zB durch entsprechenden Hinweis auf der für Electronic Banking genutzten Internetseite der 
PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, hinweisen.

Die vom Kontoinhaber für Electronic Banking zu zahlenden Entgelte (einschließlich allfälliger Lizenzgebühren für  eine Software-Lizenz nach 
Punkt 16 dieser Bedingungen) sind in der dem Kontoinhaber übergebenen Preisliste der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich ausgewiesen. Für allfällige Änderungen der Entgelte gilt Z 45 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PRIVAT BANK AG 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die an die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zu zahlenden Entgelte 
decken nicht die Entgeltsansprüche anderer Banken, mit denen unter Verwendung des von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich zur Verfügung gestellten Programms  Datenfernübertragung betrieben wird, und nicht die Kosten der erforderlichen 
Datenübertragungsleitungen. 

4. Identifikationsmerkmale

Jeder Verfüger erhält von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich folgende Identifikationsmerkmale:

- eine Verfügernummer
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- eine persönliche Identifikationsnummer (nachstehend „PIN“)
- nur einmal zu verwendende Transaktionsnummern (nachstehend „TAN“)
- bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung zusätzlich eine dem Kunden zugeordnete Kommunikationsberechtigung 

(Lizenznummer) und ein Passwort; das Passwort ist vom Kunden jederzeit änderbar. 

Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das Zusammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die Autorisierung je-
weils von den gemeinsam dispositionsberechtigten Verfügern veranlasst werden.
Die PIN kann vom Verfüger über Electronic Banking jederzeit geändert werden. Neue TAN werden dem Verfüger von der PRIVAT BANK AG 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zeitgerecht auf dem in der Teilnahmevereinbarung festgelegten Weg zur Verfügung gestellt oder 
vom Verfüger mittels der von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellten Einrichtungen 
ermittelt. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich kann mit dem Verfüger eine von der Teilnahmevereinbarung 
abweichende Übermittlungsart vereinbaren. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass der Verfüger über Electronic Banking die 
Übermittlung einer für einen bestimmten Auftrag benötigten TAN an einen vom Verfüger bekannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft 
(„Raiffeisen mobile TAN“). Kunden des Telefonservices benötigen keine TAN. Beim Wertpapier-Service kann der Verfüger ein wieder 
verwendbares Transaktions-Passwort definieren; die Definition des Transaktions-Passwortes, eine Änderung oder ein Widerruf des 
Transaktions-Passwortes sind vom Verfüger selbst durch Eingabe einer TAN zu bestätigen.

Für den Zugriff auf das von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellte  Electronic Banking sind 
je nach Einstiegsart Bankleitzahl der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich,  Nummer des Kontos,  Verfügernummer 
und die PIN oder der Benutzername, das Passwort und die PIN einzugeben. Bei Erteilung von Aufträgen sowie für andere verbindliche 
Erklärungen des Verfügers ist zusätzlich eine TAN einzugeben. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich kann nach 
entsprechender Verständigung der Verfüger  auch noch weitere Identifikationsmerkmale für den Zugriff, die Erteilung von Aufträgen und die 
Abgabe anderer verbindlicher Erklärungen im Rahmen von Electronic Banking vorsehen. In welchem Umfang an Stelle von 
Verfügernummer, PIN und TAN bzw. Benutzername, Passwort und PIN auch eine von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich akzeptierte elektronische Signatur verwendet werden kann und welche elektronischen Signaturen die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich akzeptiert, wird über Electronic Banking, insbesondere die dafür verwendete Internetseite der PRIVAT 
BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, bekannt gegeben. Soweit in diesen Bedingungen auf Identifikationsmerkmale Bezug 
genommen wird, gilt die betreffende Bestimmung - soweit nicht anders gesagt - auch für die zur Signaturerstellung erforderlichen 
Identifikationsmerkmale (insbesondere eine Signaturkarte oder einen anderen zur Signaturerstellung erforderlichen Datenträger und eine 
Signatur-PIN). 

Ist ein Kontoinhaber Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, trägt er das Risiko der von der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unverschuldet nicht erkannten Verwendung der Identifikationsmerkmale durch Unbefugte.

5. Auftragsbearbeitung im Electronic Banking

Unmittelbar nach vollständiger Eingabe der vereinbarten Identifikationsmerkmale und vollständiger Eingabe der Daten eines Auftrages 
bestätigt die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dem Verfüger den Erhalt der Daten. Bei Aufträgen, die unter 
Verwendung einer von der Bank akzeptierten elektronischen Signatur erteilt werden, erfolgt nach Einlangen des Auftrags in der 
Datenverarbeitung der Bank und vor der weiteren Bearbeitung die Prüfung der Gültigkeit des  zugehörigen Zertifikats. 

Eingehende Aufträge, die vom vereinbarten Leistungsumfang erfasst sind, werden im Rahmen des banküblichen Arbeitsablaufes bearbeitet. 

Über Electronic Banking erteilte Aufträge können nach Eingabe aller zur Freigabe erforderlichen Identifikationsmerkmale nur dann in 
Electronic Banking widerrufen werden, wenn dafür eine Stornomöglichkeit angezeigt wird. 

6. Sorgfaltspflichten der Verfüger und Haftung 

Jeden Verfüger treffen nachstehende Sorgfaltspflichten: 

A. Die Identifikationsmerkmale müssen geheim gehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass Dritte keinen Zugriff auf die 
Identifikationsmerkmale haben. Ist Übermittlung der TAN über einen Mobiltelefonanschluss vereinbart, ist auch sicherzustellen, dass 
Dritte keinen Zugriff auf die Telefone dieses Mobiltelefonanschlusses  haben.  

B. Die PIN ist regelmäßig zu ändern, mindestens aber alle 2 Monate.

C. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis von den Identifikationsmerkmalen haben könnte, hat der Verfüger 
unverzüglich die in Punkt 7. vorgesehenen Schritte zu setzen.

D. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. 
E. Die Datenfreigabe darf nur erfolgen, wenn eine sichere Verbindung zum Electronic Banking der PRIVAT BANK AG der 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich besteht. 
F. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die Sicherheitshinweise sind einzuhalten. 
G. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich in Anspruch 

genommen wird, müssen sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden. Es darf von ihnen keine die technischen Einrichtungen 
(Hardware, Software) der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich oder anderer Kunden schädigenden Einflüsse 
("Viren" u. Ä.) ausgehen. Software jeder Art darf nur von allgemein vertrauenswürdigen Anbietern bezogen werden.

Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass alle zu seinem Konto oder Depot als Verfüger vorgemerkten Personen diese 
Sorgfaltspflichten kennen und erfüllen. 

Aufträge der Verfüger werden zulasten des Kontos auf Rechnung des Kontoinhabers durchgeführt. Allfällige Überziehungen des Kontos wer-
den im Rahmen des Electronic Banking auch zugelassen, wenn sie auf Verfügungen eines Zeichnungsberechtigten zurückgehen. Für 
derartige Überziehungen haftet der Kontoinhaber uneingeschränkt.
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7. Sperre der Zugriffsberechtigung

Die Sperre einer Zugriffsberechtigung kann vom betreffenden Verfüger wie folgt beauftragt werden:
- jederzeit telefonisch bei der dafür eingerichteten Raiffeisen SperrHotline für Karten und Electronic Banking, deren Telefonnummer die 

PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dem Kontoinhaber bekannt gegeben hat und die auf der Internet-Seite 
www.privatbank.at abrufbar ist, oder 

- zu den jeweiligen Öffnungszeiten bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.
In den oben genannten Fällen wird eine Sperre unmittelbar mit Einlangen des Sperrauftrags wirksam. 

Bei Verlust der von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ausgegebenen bzw. vom Verfüger erstellten 
Identifikationsmerkmale, bei Verlust  der zur Erstellung einer elektronischen Signatur erforderlichen Identifikationsmerkmale (insbesondere 
einer Signaturkarte oder eines anderen zur Signaturerstellung erforderlichen Datenträgers) oder bei Bestehen des Verdachtes, dass eine 
unbefugte Person von diesen Identifikationsmerkmalen Kenntnis erlangt hat, ist der Verfüger verpflichtet, die Sperre der betroffenen 
Zugriffsberechtigungen zu veranlassen. Sollte eine sofortige Sperre der Zugriffsberechtigung auf den vorstehend beschriebenen Wegen nicht 
möglich sein, wird der Verfüger zunächst die PIN ändern oder durch vierfache Falscheingabe der PIN im Anmeldefenster die Sperre der 
Zugriffsberechtigung herbeiführen. Auch in diesem Fall wird der Verfüger zum frühest möglichen Zeitpunkt die Sperre auf dem vorstehend 
beschrieben Weg veranlassen. 

Nach vier Zugriffsversuchen mit falschen Identifikationsmerkmalen wird der Zugriff automatisch gesperrt. 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist berechtigt, den Zugriff eines Verfügers auf das von der PRIVAT BANK AG 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellte  Electronic Banking ohne Mitwirkung der Kontoinhabers oder des Verfügers  
zu sperren, wenn 

- objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Electronic Banking dies rechtfertigen;
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Identifikationsmerkmale besteht; oder
- wenn ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Kontoinhaber seinen gegenüber der PRIVAT BANK AG der 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich durch die  Verwendung des Electronic Banking entstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen kann.

Die Aufhebung einer Sperre ist nur durch die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich möglich. Es bedarf dazu einer 
Weisung des betreffenden Verfügers.

8. Haftung für die EDV-Organisation im Rahmen des Wertpapierservices von Electronic
Banking

Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich stellt den Kunden, deren Anfragen und Aufträge sie während der 
Öffnungszeiten stets auch persönlich entgegennimmt, ein dem Stand der Technik entsprechendes, möglichst sicheres System für alle 
Funktionen des Electronic Banking zur Verfügung und wird es laufend dem technischen Fortschritt anpassen. Die ausnahmslose 
Verfügbarkeit oder Funktionstüchtigkeit kann von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich nicht gewährleistet werden, 
weil mit allen technischen Systemen ein Ausfalls- und Störungsrestrisiko verbunden ist. Zwischen Kreditinstitut und Kunden besteht 
Einvernehmen, dass der technische Aufwand in eine angemessene Relation zu den damit verbundenen Kosten zu setzen ist, um dem 
Kunden eine zugleich sichere und kostengünstige EDV-Organisation zur Verfügung zu stellen. 

Im Rahmen des Wertpapierservices von Electronic Banking haftet die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich für 
Systemausfälle oder –störungen ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich zurechenbaren Personen.

9. Mitteilungen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Im Rahmen des von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellten Electronic Banking können alle 
die Geschäftsbeziehung betreffenden Mitteilungen (Informationen und rechtsgeschäftliche Erklärungen) der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich an ihre Kunden (insbesondere Kontoauszüge, Gutschrifts- und Belastungsanzeigen,
Wertpapierabrechnungen und Erklärungen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zu den über Electronic Banking 
abgeschlossenen Geschäften) elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden. Diese Mitteilungen gelten mit Abrufung über das Electronic 
Banking durch einen Verfüger als dem Kontoinhaber zugestellt.

Hat der Kontoinhaber mit der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich vereinbart, dass Mitteilungen  zum Konto 
ausschließlich über Electronic Banking abgefragt werden, trifft den Kontoinhaber die Obliegenheit der regelmäßigen Abrufung der 
Kontoinformation über das Electronic Banking. Mit Abrufung, jedenfalls aber mit Ablauf von sechs Wochen nach Bereitstellung, treten die 
Wirkungen der Zustellung ein und es beginnen allfällige Reklamationsfristen zu den zugestellten Mitteilungen  der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zu laufen. Dies gilt auch für die einen Kontoabschluss beinhaltenden Kontoinformationen.

Nicht über Electronic Banking übermittelte Beilagen zu über  Electronic Banking abgerufene Mitteilungen werden je nach der mit dem 
Kontoinhaber getroffenen Vereinbarung am Schalter der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hinterlegt oder 
zugesandt.

Im Rahmen des Electronic Banking bereitgestellte Informationen enthalten auch unverbindliche Avisi vorgemerkter Salden bzw. 
Kontobewegungen (Gutschriften, Belastungen). Diese Avisi können von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
jederzeit rückgängig gemacht werden. 

Ungeachtet der Abrufbarkeit über Electronic Banking können Mitteilungen der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
oder zugehörige Beilagen im Einzelfall auch zugesandt oder – bei entsprechender Vereinbarung mit der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich - bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich schalterlagernd hinterlegt werden.
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10. Änderungen dieser Bedingungen oder des Leistungsumfangs

Änderungen 
- im Leistungsumfang des von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellten Electronic Banking 

(einschließlich der technischen Zugriffsmöglichkeiten der Verfüger und der in Punkt 16. angesprochenen Softwarelizenz),
- der vorliegenden Bedingungen 
 durch die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sind mit Zustimmung des Kontoinhabers möglich.

Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Änderungen werden 2 Monate nach Verständigung des Kontoinhabers über die Änderung 
wirksam, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kontoinhabers bei der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich einlangt. Die Verständigung über die Änderung kann auch durch entsprechenden Hinweis auf für das Electronic Banking 
genutzten Internetseiten der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erfolgen. Die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich wird den Kontoinhaber in der Verständigung darauf aufmerksam machen, dass 
- sein Stillschweigen nach Ablauf von 2 Monaten ab Erhalt der Verständigung als Zustimmung zur Änderung gilt und
- der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, das Recht hat, die Teilnahmevereinbarung vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu 

kündigen.

11.Finanzstatus

Der im Rahmen des Electronic Banking von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich über Internet zur Verfügung 
gestellte Finanzstatus ermöglicht dem Kunden einen Überblick über seine finanzielle Situation. Der Finanzstatus ist eine Auflistung, aller dem 
Kunden zugeordneten Raiffeisenprodukte (Konten und Verträge), wobei auch eine Einbindung und eigenhändige Wartung von 
Fremdprodukten durch den Kunden selber möglich ist.
Nähere Informationen zum Finanzstatus enthält die “Hilfe” auf der Gesamtübersicht des Finanzstatus auf der diesbezüglichen Internetseite.

Über das von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellte Electronic Banking sind  weiters 
Depotstandsabfragen zu den von der Teilnahme umfassten Wertpapierdepots möglich. Die dabei bekannt gegebenen Wertpapierkurse sind 
unterschiedlich zeitverzögerte Vergangenheitswerte. Sie dienen lediglich zur Orientierung, geben jedoch nicht den Kurs wieder, der zum 
Zeitpunkt der Abfrage an der Börse gebildet wird.

12. Wertpapier-Service

1. Keine Anlageberatung
Electronic Banking und Telefonservice sind ausschließlich ein Wertpapierhandels-, -abwicklungs- und - verwahrservice. Der Verfüger 
verzichtet bei Auftragserteilung bewußt auf persönliche Beratung. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich übernimmt 
daher bezüglich Kauf- oder Verkaufsentscheidung keine Haftung.

2. Leistungsumfang
Der Verfüger kann nur Geschäfte mit Wertpapieren durchführen, die seinem persönlichen Anlegerprofil entsprechen und die über Electronic 
Banking /Telefonservice handelbar sind.

3. Informationen
Aktuelle Informationen über bestimmte Länder, Währungen, Wertpapiere, Börsen etc., zur Verfügung gestellt über www.privatbank.at
oder durch das Telefonservice, stellen keine individuelle Beratung oder Empfehlung dar; derartige, allgemeine Informationen sollen lediglich 
selbständige Kundenentscheidungen erleichtern.

4. Auftragserteilung
Für die Auftragserteilung sind die in Electronic Banking abrufbaren "Orderrichtlinien" und die "Produkterweiterungen und
Wirtschaftsereignisse" zu beachten.
Bei Auftragserteilung sind die Wertpapierkennnummer, das Verrechnungskonto und eine Börse bzw. Handelspartner auszuwählen. Der 
Verfüger hat die Möglichkeit einen Auftrag an eine Börse zu senden, oder sich ein außerbörsliches Kursangebot stellen zu lassen. Ein 
Börsenauftrag wird durch das Wort "Börse", ein außerbörsliches Kursangebot durch das Wort "Handelspartner" angezeigt. Bei der Auswahl 
einer Börse gelten die Bestimmungen des Börsenhandels (Punkt 5 ff) und bei Auswahl eines Handelspartners gelten die Bestimmungen des 
außerbörslichen Handels (Punkt 6 ff). Im Rahmen von Telefonservice-Wertpapier gibt es keinen außerbörslichen Handel.

5. Börsenhandel

5.1. Kurse
Alle Kursangaben sind Vergangenheitswerte. Sie dienen lediglich zur Orientierung und geben nicht den Kurs wieder, zu dem ein Auftrag 
tatsächlich durchgeführt wird. Insbesondere während der Auftragserteilung bis zu dessen Durchführung kann es zu Kursänderungen 
kommen.

5.2 Auftragserfassung
Bei Auftragserteilung sind die Stückzahl bzw. das Nominale, die zeitliche Gültigkeit, Preis- und Kurslimits sowie ein eventueller Limitzusatz 
anzugeben. Ein Storno- bzw. Änderungsauftrag wird vorbehaltlich eines bereits durchgeführten Auftrages an die Börse weitergeleitet. Die 
Durchführung eines Storno- bzw. Änderungsauftrags kann daher insofern nicht gewährleistet werden, weil die Rückmeldung der Börse an die 
Bank mit von der Bank nicht beeinflussbarer zeitlicher Verzögerung erfolgt. Der Verfüger trägt darüber hinaus das Risiko und hat für 
entsprechende Depot-/Bardeckung zu sorgen, wenn bei Storno- samt Neuauftrag bzw. bei einem Änderungsauftrag sowohl der 
ursprüngliche als auch der neue Auftrag durchgeführt werden.
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5.3. Preis- und Kurslimit
Der Verfüger hat zwischen den Limitarten "Betrag" und "Bestens" auszuwählen. Das Erreichen von Preis- und Kurslimits an der Börse lässt 
nicht auf die Durchführung des erteilten Auftrags schließen. Zu beachten sind weiters vorgegebene Mindestauftragsgrößen, Liquidität, sowie 
die für die jeweilige Börse geltenden Börseusancen. Bei nicht börsennotierten Wertpapierfonds können ausschließlich Bestens- Aufträge 
erteilt werden.

5.4 Zeitliche Gültigkeit
Die zeitliche Gültigkeit eines Auftrages ist vom Verfüger anzugeben. Mit Ablauf des angegebenen Datums endet der Auftrag, auch wenn er 
noch nicht durchgeführt wurde. Am Jahresende gelten Sonderregelungen, über die in den Produkterweiterungen informiert wird.

5.5 Auftragsentgegennahme
Der Auftrag wird nur dann entgegengenommen, wenn Konto- und Depotdeckung gegeben sind und das vom Verfüger gewählte Wertpapier 
in seine Risikoklasse fällt und zur Auftragserteilung aktuell zur Verfügung steht. Eine Entgegennahme wird durch "Auftrag 
entgegengenommen" angezeigt. Bei Ablehnung erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung. Dies gilt sinngemäß für das Telefonservice.

5.6 Weiterleitung eines Auftrages
Die Weiterleitung eines Auftrages erfolgt je nach Börse voll- oder teilautomatisch. Bei teilautomatischer Weiterleitung wird der Auftrag von 
Partnerbanken an die jeweilige Börse weitergeleitet. Diese Weiterleitung hat einen zeitlichen Aufwand zur Folge und erhöht das Kursrisiko.

Eine Auftragsweiterleitung findet nur an österreichischen Bankarbeitstagen sowie an ausgewählten österreichischen Bankfeiertagen statt, 
über die auf "www.boerse-live.at" bzw. in den Produkterweiterungen informiert wird.

Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haftet nicht für den Ausfall eines Börserechners oder sonstiger fremder EDV-
Systeme.

5.7 Durchführungsanzeige
Bei Durchführung eines Auftrages wird in der Regel eine Durchführungsanzeige erstellt, die im "Orderbuch" abgerufen werden kann. Der in 
der Durchführungsanzeige enthaltene Kurs erfolgt ohne Gewähr; der tatsächliche Kurs eines Auftrages ist der Abrechnung zu entnehmen. 
Dies gilt sinngemäß für das Telefonservice.

6. Außerbörslicher Handel

6.1 Auftragserteilung
Bei Auftragserteilung sind die Stückzahl bzw. das Nominale einzugeben. Die TAN wird sofort nach Klick auf "Unterschreiben" verbraucht. Mit 
dieser TAN ist es danach nur noch möglich, Auftragsdetails (Handelspartner, Nominale/Stück) zu ändern - für ein neues Wertpapier (neue 
Kennummer) muss eine neue TAN verwendet werden. Auch für diese Art der Auftragserteilung kann das persönliche Transaktions-Passwort 
verwendet werden. Eine Auftragserteilung über Telefonservice (TSC) ist nicht möglich.

6.2 Kurs
Mit dem Button "Kurs holen" wird dem Verfüger ein außerbörsliches Kursangebot des ausgewählten Handelspartners gestellt, das innerhalb 
der angegebenen Frist anzunehmen ist. Bei Nichtannahme im angegebenen Zeitraum verfällt das Angebot. Mit dem Button "Kurs annehmen" 
wird das Geschäft zum angegeben Kurs bereits durchgeführt und abgerechnet, ohne dass der Verfüger noch einmal zur Bestätigung des 
Auftrages aufgefordert wird. Außerbörsliche Geschäfte können nicht storniert werden.

6.3 Haftung
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haftet nicht für die EDV-Systeme des Handelspartners oder sonstiger ihr nicht 
zurechenbarer EDV-Systeme.

6.4 Handelszeiten
Der Zeitraum, in dem Kursangebote gestellt werden, variiert von Handelspartner zu Handelspartner und kann in den "Orderrichtlinien zum 
außerbörslichen Handel" abgerufen werden

6.5 Kursangebotsanspruch
Bei Kursannahmen, die aufgrund von Verzögerungen während der Datenübermittlung zu spät beim Handelspartner eintreffen, besteht kein 
Anspruch auf das Kursangebot. Ein außerbörsliches Geschäft kommt dadurch nicht zustande. Bei Verzögerungen, wie oben beschrieben, 
wird vom System eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
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13. Bezahlen über Electronic Banking

a) Bezahlen im Internet

Über das von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellte Electronic Banking ist die 
Bezahlung von im Internet über entsprechend gekennzeichnete Internetseiten bezogenen Waren und Dienstleistungen möglich. Dabei 
baut der Verfüger gleichzeitig anlässlich des Vertragsabschlusses mit dem Verkäufer über dessen Internetseite eine Verbindung zum 
Bankrechenzentrum auf und überweist den Zahlungsbetrag unmittelbar auf das Konto des Verkäufers. Derartige Aufträge führen 
unmittelbar zu einer Zahlungsbestätigung und sind daher nicht widerrufbar. Auch bei derartigen Überweisungen können Einwendungen 
aus dem vom Verfüger mit dem Verkäufer eingegangenen Vertragsverhältnis gegenüber der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich nicht geltend gemacht werden. Die Daten des Verkäufers werden automatisch in den Überweisungsauftrag übernommen. 
Der Name des auftraggebenden Verfügers sowie des Kontoinhabers samt Bankverbindung werden dem Verkäufer für die 
Verkaufsabwicklung bekannt gegeben.

b) e-Rechnung

Im Rahmen der Dienstleistung e-Rechnung werden Rechnungen des von einem Verfüger ausgewählten Rechnungsstellers elektronisch 
über das von der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zur Verfügung gestellte Electronic Banking präsentiert. Der 
Verfüger hat die Möglichkeit, die ihm präsentierten Rechnungen  zu prüfen und – je nach Wunsch - durch einen über das Electronic 
Banking erteilten Überweisungsauftrag zugunsten eines vom Rechnungssteller bekannt gegebenen Kontos zu bezahlen. 

Die Präsentation der Rechnungen erfolgt im Rahmen eines auf der für das Electronic Banking der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich verwendeten Internetseite aufrufbaren Menüs. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich hat weder auf den Inhalt noch auf den Zeitpunkt ihrer Übermittlung Einfluss. Auch bei Überweisungen im Rahmen von e-
Rechnung können Einwendungen aus dem der Rechnung zugrunde liegenden Vertragsverhältnis gegenüber der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich nicht geltend gemacht werden.

Die über e-Rechnung übermittelten Rechnungen bleiben für 12 Monate abrufbar. 

Über die Dienstleistung e-Rechnung kann sich der Verfüger auch Rechnungen zur Zahlung präsentieren lassen, zu denen er nicht 
zahlungspflichtig ist. Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich wird die Durchführung der Zahlung im Rahmen von 
e-Rechnung nicht davon abhängig machen, dass der in der Rechnung angegebene Zahlungspflichtige mit dem die Zahlung freigebenden 
Verfüger übereinstimmt. 

Die Auswahl bzw. die Änderung der Rechnungssteller erfolgt über die Auswahlmaske, die auf der für das Electronic Banking der PRIVAT 
BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich verwendeten Internetseite abrufbar ist. Die weitere Prüfung der Auswahlmaske erfolgt 
– ohne Verantwortung der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich – durch den Rechnungssteller. Bei Eingabe 
unzutreffender Kundendaten erfolgt keine weitere Verarbeitung durch den Rechnungssteller.

Die Präsentation von Rechnungen eines Rechnungsstellers hängt davon ab, dass der Rechnungssteller seinerseits an e-Rechnung 
teilnimmt. Sollte ein für e-Rechnung ausgewählter Rechnungssteller seine Teilnahme an e-Rechnung beenden, wird die PRIVAT BANK AG 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich im Rahmen des Electronic Banking darüber informieren. In welcher Weise in diesem Fall 
Rechnungen des ausscheidenden Rechnungsstellers zugestellt werden, obliegt alleine der Vereinbarung zwischen dem Rechnungssteller 
und seinem Kunden.

14. Telefonservice (TSC)

Telefonservice ermöglicht - nach elektronischer Autorisierung - die telefonische Erteilung von Zahlungsaufträgen und Wertpapieraufträgen an 
die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich über deren Telefonservice-Center und die telefonische Abfrage von 
Kontoinformationen nach Maßgabe der vorliegenden Teilnahmebedingungen. 

Bei Inanspruchnahme des Telefonservice hat der Verfüger seinen Namen und allfällige sonstige Identifikationsmerkmale bekannt zu geben 
und seine PIN über die Telefontastatur einzugeben.  Alle vom Verfüger mit dem Telefonservice-Center geführten Telefonate werden aus 
Sicherheitsgründen aufgezeichnet und dürfen als Beweismittel verwendet werden.

15. Software-Lizenz

Für die Kommunikation im Rahmen des Electronic Banking über Datenkommunikationsleitung stellt die PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ein Programm (nachstehend kurz “Programm”) zur Verarbeitung von Zahlungsaufträgen und 
Informationen, die über Datenkommunikationsleitung an Banken, die den vom Programm gebotenen Multibank-Status unterstützen, 
übertragen werden, zur Verfügung. Mit dem Erwerb des Programms wird ein nicht übertragbares und nicht ausschließliches Nutzungsrecht 
am Programm und der zugehörigen Dokumentation erworben. 

Der Kontoinhaber (bzw. der Software-Lizenznehmer) kann noch Personen („Bediener“) benennen, die die Möglichkeit haben, Abfragen zum 
Konto zu tätigen und Auftragsdaten zwecks Vorbereitung späterer Auftragserteilung durch dazu berechtigte Personen zu übermitteln.

Die vereinbarten Funktionsteile des Programms werden auf CD-ROM oder einem anderen elektronischen Medium zur Verfügung gestellt. Es 
dürfen nur die mit der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich vereinbarten Programmfunktionen genutzt werden. Unter 
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der Voraussetzung, dass dadurch die vereinbarten Funktionsteile und insbesondere die Multibankfähigkeit nicht beeinträchtigt werden, ist 
die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich jederzeit berechtigt, neue Softwareversionen zum Programm anzuliefern.
Die für die Inanspruchnahme der Electronic Banking-Dienstleistungen einer anderen Bank unter Verwendung des Programms notwendige  
Vereinbarung ist mit der betreffenden Bank gesondert abzuschließen. 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich verpflichtet sich, während der hiermit zugesagten Gewährleistungsfrist von 
24 Monaten ab Abschluss der Lizenzvereinbarung auftretende reproduzierbare Softwarefehler, die eine ordnungsgemäße Erteilung von 
Zahlungsaufträgen bzw. Abfrage von Kontoinformationen verhindern, so schnell wie möglich, entweder selbst oder durch geeignete 
Beauftragte, kostenlos zu beheben. Dies unter der Voraussetzung, dass  der Software-Fehler der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich innerhalb der Gewährleistungsfrist  schriftlich angezeigt wird.
Der Anspruch auf Gewährleistung entfällt jedenfalls, wenn das Programm ohne ausdrückliche Zustimmung der PRIVAT BANK AG der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich geändert wurde oder der Fehler auf mangelnde technische Mindestausstattung zurückzuführen ist.
Das Programm darf Dritten, welche zur Verwendung nicht berechtigt sind, nicht zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung 
(ausgenommen die Herstellung einer Sicherungskopie zur Förderung der Betriebssicherheit) und die Weitergabe des Programms  sind nicht 
zulässig.
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Teil 3 
 

Information über die gesetzliche 
Einlagensicherung und Anlegerentschädigung 

Fassung Februar 2010 
 
 
Aufgrund von EU-Richtlinien ist in Österreich jedes Kreditinstitut, das sicherungspflichtige Einlagen entgegennimmt bzw. 
sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen erbringt, gesetzlich verpflichtet, einer Sicherungseinrichtung anzugehören. 
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unterliegt uneingeschränkt den österreichischen 
Bestimmungen zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung (§§ 93 ff BWG). PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich, Raiffeisenbanken, Raiffeisenlandesbanken sowie die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) sind Mitglied 
bei der Österreichischen Raiffeisen-Einlagensicherung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. 
 
Einlagensicherung 
 
Natürliche Personen 
Die Einlagen natürlicher Personen sind seit 01.01.2010 mit einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- pro Einleger gesichert. 
 
Nicht natürliche Personen 
Einlagen nicht natürlicher Personen sind pro Einleger mit einem Höchstbetrag von EUR 50.000,- gesichert, ab 01.01.2011 mit 
einem Höchstbetrag von EUR 100.000,-.  
 
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehr Personen als Gesellschafter einer offenen Gesellschaft, einer 
Kommanditgesellschaft, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer dieser Gesellschaftsformen entsprechenden 
Gesellschaft nach dem Recht eines Mitgliedstaates oder eines Drittlandes verfügen können, werden bei der Berechnung des 
Höchstbetrages zusammengefasst und als Einlage eines Einlegers behandelt; dies gilt in gleicher Weise für Guthaben und 
sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschäften. 
 
Anlegerentschädigung 
 
Finanzinstrumente, die bei der betroffenen Bank hinterlegt waren, sind den Anlegern zurückzugeben. Gelder aus 
Wertpapierverrechnung (insbesondere Dividenden, Verkaufserlöse, Zinsen und Tilgungen) und Entschädigungen für durch 
rechtswidrige Handlungen abhanden gekommene Finanzinstrumente sind für natürliche Personen mit einem Höchstbetrag von 
EUR 20.000,- gesichert. Forderungen von nicht natürlichen Personen sind jedoch mit 90 %, höchstens jedoch mit einem Betrag 
von EUR 20.000,- gesichert. 
 
Abgrenzung gesetzliche Einlagensicherung – Anlegerentschädigung 
 
Rückflüsse aus der Wertpapierverrechnung (Dividenden, Verkaufserlöse, Tilgungen etc.) fallen unter die Einlagensicherung, 
wenn sie auf ein verzinstes Konto bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben wurden. 
 
Ausnahmen von der gesetzlichen Einlagensicherung und Anlegerentschädigung 
 
Die Ausnahmen von der Sicherung werden im Folgenden vereinfacht dargestellt. Es gilt der Wortlaut der gesetzlichen 
Bestimmungen in § 93 Abs. 2 Ziffer 3 und Abs. 5 BWG. Nicht gesetzlich gesichert sind  
 

• Einlagen und Forderungen, die nicht auf Euro, Schweizer Franken oder eine andere Währung eines EWR-
Mitgliedstaates (alle EU-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen) lauten. 

• Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes (zB Wohnbank-Anleihen, Kassenobligationen, Pfandbriefe etc.). Sie 
werden im Konkurs der emittierenden Bank nach Maßgabe der Emissionsbedingungen bedient (zB bevorzugt aus 
einer abgesonderten Deckungsmasse wie etwa Pfandbriefe oder mit der Konkursquote oder nachrangig nach 
Bediengung der anderen Gläubiger). 

• Eigenmittelbestandteile der Bank (zB Ergänzungs- und Partizipationskapital). 
• Einlagen und Forderungen von Unternehmen, die die Voraussetzungen für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 221 

Abs. 3 Unternehmensgesetzbuch (UGB) erfüllen. 
• Einlagen und Forderungen von dem Kreditinstitut nahestehenden Personen, wie Mitglieder des Vorstandes, des 

Aufsichtsrates, persönlich haftende Gesellschafter, Rechnungsprüfer der Bank und Personen, die mind. 5 % Kapital 
der Bank halten, auch wenn diese Personen in ihrer Funktion für verbundene Unternehmen der Bank tätig sind 
(ausgenommen bei unwesentlichen Beteiligungen). Weiters sind nahe Angehörige der dem Kreditinstitut 
nahestehenden Personen sowie Dritte von der Sicherung ausgeschlossen, falls der nahe Angehörige oder der Dritte 
für Rechnung der dem Kreditinstitut nahestehenden Personen handelt. 

• Einlagen und Forderungen anderer Gesellschaften, die verbundene Unternehmen (§ 244 UGB) des Kreditinstitutes 
sind. 

• Einlagen und Forderungen, für die der Einleger oder Forderungsberechtigte vom Kreditinstitut auf individueller Basis 
Zinssätze oder andere finanzielle Vorteile erhalten hat, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage des 
Kreditinstitutes beigetragen haben. 

• Einlagen und Forderungen, die im Zusammenhang mit Geldwäscherei stehen. 
• Einlagen und Forderungen von Kredit- oder Finanzinstituten oder Wertpapierfirmen sowie von institutionellen 

Investoren wie Versicherungen, Investmentgesellschaften (Fonds), Pensions- und Vorsorgekassen u.ä. . 
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• Einlagen und Forderungen von Bund, Ländern und Gemeinden und vergleichbaren ausländischen 
Gebietskörperschaften. Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 93 ff, § 103h und § 103k 
BWG über Einlagensicherung und Anlegerentschädigung, die wir auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. 

 
 
Raiffeisen-Kundengarantiefonds Oberösterreich 
 
Die PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, OÖ Raiffeisenbanken sowie die Raiffeisenlandesbank OÖ 
sind Mitglied beim Raiffeisen-Kundengarantiefonds OÖ. Dadurch werden alle Einlagen über den gesetzlichen Rahmen hinaus 
bis zu 100% garantiert. 
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